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Strem, am 28.11.2016

EINLADUNG

zu der am Sonntag, dem 11. Dezember 2016, um 10.00 Uhr im Gemeindeamt
Strem statt�ndenden

GEMEINDERATS — SITZUNG

1.) Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung der Mit-
glieder des Gemeinderates sowie Feststellung der Beschlussfa'higkeit

2.) Genehmigung der Verhandlungsschrift der Gemeinderaß-Sitzung 5/2016

3.) Bericht des Prüfungsausschusses
Beschlussfassung - Berichterstatter: Obmann GR Mag. Hermann Leder

4.) Erlass einer Verordnung über die Ausschreibung einer Kanal-
benützungsgebühr.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

5.) Erlass einer Friedhofsordnung.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

6.) Erlass einer Verordnung über die Ausschreibung von Friedhofsgebühren.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

7.) Abschluss eines Nutzungsvertrages mit der ARGE Telekommunikations—
anlagen GesbR.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

8.) 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016.
Beratung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch
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9.) Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017.
Beschlussfassung — Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

10.) Mittelfristiger Finanzplan 2017 — 2021.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch
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.‚m ZUSTELLSCHEIN

ZUR GEMEINDERATSSITZUNG06/2016

Csencsits Eduard
Deutsch Herbert
Grengl Josef
Kopfer Engelbert
Laky Josef
Mag. Loder Hermann
Marakovits Kurt
Nemeth Edmund
Radakovits Manuel
Szakasits Brigitte
Traupmann Peter

Traupmann Veronika
Witamwas Matthias
Wukitsevits Rainer

AM 11.12.2016

Anschrift

7522 Deutsch Ehrensdorf 3
7522 Sumetendorf 4
7522 Strem, Bergstraße 2
7522 Deutsch Ehrensdorf 28
7522 Strem, Hauptstraße 55
7522 Strem, Hauptstraße 10
7522 Deutsch Ehrensdorf 80
7522 Steinfurt 52
7522 Steinfurt 48
7522 Strem, Bahnhofstraße 13
7522 Sumetendorf 21
7522 Strem, Bergstraße 8
7522 Strem, Lindenstraße 9
7522 Steinfurt 30

Strem, am 30.11.2016

Datum

30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
30.11.2016

Unterschrift

Csencsits Eduard
Deutsch Herbert
Grengl Josef

Kopfer Stefan
Laky Maria
Lader Stefan
Marakovits Anita
Nemeth Karin
Peter Anna
Szakasits Reinhard

Traupmann Peter

Traupmann Veronika
Witamwas Waltraud
Wukitsevits Sabine
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VERHANDLUNGSSCHRIFI'
zur

GEM EINDERATSSITZUNG 06/ 2016

am Dienstag, den 11.12.2016 im Sitzungssaal des Gemeindeamtes der Marktgemeinde Strem.

Beginn: 10:00 Uhr
Ende: 12:00 Uhr

Anwesend: Bgm. Bernhard Deutsch
Herbert Deutsch
Josef Grengl
Engelbert Kopfer
Josef Laky
Mag. Hermann Leder
Kurt Marakovits
Edmund Nemeth
Manuel Radakovits

Brigitte Szakasits
Peter Traupmann
Veronika Traupmann
Matthias Witamwas
Rainer Wukitsevits

Entschuldigt: Eduard Csencsits

Schriftführer: CAR Josef Weinhofer

Sonstige Personen: -x-

Der Vorsitzende, Bürgermeister Bernhard Deutsch, eröffnet pünktlich um 10.00 Uhr die
Gemeinderatssitzung 06/2016.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige Gemeinderatssitzung am 29.11.2016
ordnungsgemäß und rechtzeitig eingeladen wurde und aufgrund der Anzahl der anwesenden
Gemeinderatsmitglieder beschlussfähig ist.



Als Protokollunterfertiger für die heutige Gememderatssitzung werden GV Deutsch Herbert
und GV Peter Traupmann namhaft gemacht.

Nachdem TOP 1.) Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung der
Mitglieder des Gemeinderates sowie Feststellung der Beschlussfa'higkeit bereits
erledigt wurde, wird in die Tagesordnung eingegangen.

***

2.) Genehmigung der Verhandlungsschri� der Gemeinderatssitzung 05/2016

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Verhandlungsschrift und die Besondere
Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung 05/2016 ordnungsgemäß erstellt und vom
Vorsitzenden, dem Schriftführer und den beiden Protokollunterfertigernunterfertigt wurden.

Die Verhandlungsschriften sind drei Amtstage vor dieser Sitzung des Gemeinderates während
der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht für die Mitglieder des Gemeinderates
aufgelegen.

Gegen den Inhalt dieser Verhandlungsschri�en ist weder mündlich noch schriftlich Einwand
erhoben werden.

Der Vorsitzende stellt an die Gemeinderäte die Frage, ob es zu den Verhandlungsschriften der
Gemeinderatssitzung 05/2016 irgendwelche Einwände gibt.

Nachdem es keine Einwände zu den Verhandlungsschriften gibt, werden diese vom
Vorsitzenden ohne Anderung genehmigt.

3.) Bericht des Prüfungsausschusses
Beschlussfassung - Berichterstatter: Obmannstv. Manuel Radakovits

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Der Berichterstatter verliest die Verhandlungsschriften der am 16.9.2016 und 18.11.2016
durchgeführten Prüfungen.

Auf der Tagesordnung stand weiter die stichprobenartige Überprüfung der Konten- und
Kassenbewegungen sowie der zugehörigen Belege entsprechend den in der burgenländischen
Gemeindeordnung normierten Grundsätzen.

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

l.)



Die Verhandlungsschrift der Prüfungsausschusssitzung vom 16.9.2016 und
18.11.2016 wird ohne Anderung genehmigt.

Beschluss:

Einstimmige Annahme des Antrages

4.) Erlass einer Verordnung über die Ausschreibung einer Kanalbenützungsgebühr.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Auf Grund der Vorgaben der Gemeindeabteilung zur Budgetkonsolidierung und zur
Angleichung an die gestiegenen Ausgaben und der In�ation, soll die Kanalgebühr für 2017 um
2% und dann jährlich um 2% angehoben werden. Die letzte Erhöhung war im Jahr 2016.

Der Berichterstatter verliest die Verordnung.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatter folgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Strem erlässt eine Verordnung über die
Ausschreibung einer Kanalbenützungsgebührlaut Beilage A dieser Niederschrift.

Die Beilage A bildet einen wesentlichen Bestandteil dieser Niederschrift.

Beschluss:

Mehrstimmige Annahme des Antrages. Es waren dagegen: Laky Josef, Deutsch
Herbert, Traupmann Veronika, Mag. Hermann Leder

5.) Erlass einer Friedhofsverordnung.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Da einige Bestimmungen der bestehenden Friedhofsordnung zu aktualisieren sind wie die
Aufnahme der Errichtung einer Gruft usw. ist diese neu zu verordnen.

‚
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Der Berichterstatter verliest die Verordnung.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatter folgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Strem erlässt eine Friedhofsverordnung laut
Beilage 8 dieser Niederschrift. Die Beilage B bildet einen wesentlichen Bestandteil
dieser Niederschrift.

Beschluss:

Einstimmige Annahme des Antrages

6.) Erlass einer Verordnung über die Ausschreibung von Friedhofsgebühren.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Auf Grund der Möglichkeit der Errichtung von Gruften in den Friedhöfen bzw. der möglichen
Aufstellung von Umensäulen oder —wänden ist eine Anderung der Friedhofsgebührenordnung
erforderlich geworden.

Der Schriftführer verliest die Verordnung.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatter folgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Strem erlässt eine Verordnung über die
Ausschreibung von Friedhofsgebühren laut Beilage C dieser Niederschrift. Die
Beilage C bildet einen wesentlichen Bestandteil dieser Niederschrift.

Beschluss:

Einstimmige Annahme des Antrages



7.) Abschluss eines Nutzungsvertrages mit der ARGE Telekommunikationsanlagen
GesbR.
Beschlussfassung — Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Dieser Nutzungsvertmg wurde bereits in der Sitzung 04/2016 neu beschlossen, jedoch auf
Grund eines Fehlers der ARGE muss dieser nochmals beschlossen werden.

Im Jahre 1998 wurde mit der Telekom ein Bestandsvertrag für die Errichtung und dem Betrieb
eines Sendemastes auf dem Gelände des Altstoffsammelzentrums Strem abgeschlossen. Der
Mieizins betrug bei Abschluss € 1.000,-- pro Jahr, durch die Indexanpassung betrug der letzte
Mietzins € 1.188,52.

Auf dem Sendemast sollen auch andere Anbieter untergebrachtwerde, sodass eine Änderung
des Bestandsvertrages notwendig ist. Als neuer Mietzins wird ein jährlicher Betrag von €
1.900,00 vereinbart.

Der Berichterstatter verliest den Nutzungsvertrag.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatter folgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

Die Marktgemeinde Strem schließt mit der ARGE Telekommunikationsanlagen
GesbR, 1030 Wien, Rennweg 97-99, betreffend die Nutzung einer Sendeanlageauf
dem Gelände des Altstoffsammelzentrums Strem einen Nutzungsvertrag laut
Beilage D dieser Niederschrift ab.

Beschluss:

Einstimmige Annahme des Antrages.

8.) 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Auf Grund von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben und
diverser Projekte ist es notwendig geworden, einen Nachtragsvoranschlag für das
Haushaltsjahr 2016 zu erstellen.

Der Gemeindevorstand hat den 1. Nachtrags-Voranschlagsentvvurf 2016 in der
Gemeindevorstandssitzung 4/2016 am 23.11.2016 erstellt. Der Entwurf des Nachtrags-
Voranschlages für das Haushaltsjahr 2016 der Marktgemeinde Strem lag gemäß @

68 Abs. 1

der Burgenländischen Gemeindeordnung, LGBl. Nr. 37/1965 idgF., durch zwei Wochen, das

(‚II



war in der Zeit vom 24.11.2016 bis 9.12.2016, im Gemeindeamt Strem zur öffentlichen
Einsicht auf. Die Au�age war durch Anschlag an der Amtstafel und in sonstiger ortsüblicher
Weise kundgemacht.

Erinnerungen wurden keine eingebracht.

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016 wird vom Berichterstatter ausführlich
erklärt.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatter folgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

Der Gemeindevorstand hat den 1. Nachtrags-Voranschlagsentwurf in der
Gemeindevorstandssitzung 4/2016 am 23.11.2016 erstellt. Der Entwurf des 1.

Nachtrags-Voranschlages für das Haushaltsjahr 2016 der Marktgemeinde Strem
lag gemäß 5 68 Abs. 1 der Burgenländischen Gemeindeordnung, LGBI. Nr. 37/1965
idgF., durch zwei Wochen, das war in der Zeit vom 24.11.2016 bis 9.12.2016, im
Gemeindeamt Strem zur öffentlichen Einsicht auf. Die Au�age war durch Anschlag
an der Amtstafel und in sonstiger ortsüblicherWeise kundgemacht.

a) im ordentlichen Haushalt

Voranschlag bisher mehr um € weniger um € VoranschlagNEU

Einnahmen 1.785.000,00 217.000,00 2.002.000,00
Ausgaben 1.7 . 0 217.00 00 2.0 2.
Überschuss [Abgang 0,00 0,00 0,00

b) im außerordentlichen Haushalt

Voranschlag bisher mehr um € weniger um € VoranschiagNEU

Einnahmen 15.000,00 112.000,00 0,00 127.000,00
Ausgaben 15.00 112.0 0 127.0
Überschuss/Abgang 0,00 0,00 0,00 0,00

Es wird gegenseitige Deckungsfa'higkeit in allen Gruppen 0-9 beschlossen.

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016 wird als Beilage E zum
integrierten Bestandteil dieser Verhandlungsschrift erhoben.

Beschluss:

Einstimmige Annahme des Antrages



9.) Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Der Gemeindevorstand hat den Voranschlagsentwurf in der Gemeindevorstandssitzung 4/2016
am 23.11.2016 erstellt. Der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2017 der

Marktgemeinde Strem lag gemäß 5 68 Abs. 1 der Burgenländischen Gemeindeordnung, LGBI.

Nr. 37/1965 idgF., durch zwei Wochen, das war in der Zeit vom 24.11.2016 bis 9.12.2016, im

Gemeindeamt Strem zur öffentlichen Einsicht auf. Die Au�age war durch Anschlag an der
Amtstafel und in sonstiger ortsüblicher Weise kundgemacht.

Innerhalb der Au�agefrist wurde keine schriftliche Einwendung zum Voranschlagsentwurf beim
Gemeindeamt eingebracht.

Der Voranschlagsentwurf sieht einen ordentlichen Teil mit Gesamteinnahmen und — ausgeben
in der Höhe von je 1.734.100,00 Euro und einen außerordentlichen Teil mit Gesamteinnahmen
und —ausgaben in der Höhe von je 15.000,00 Euro vor.

Gegenüber dem Voranschlag, welcher der Gemeindevorstand erstellt hat und der zur
öffentlichen Einsichtnahme au�ag, wurden auf Grund des Voranschlagserlasses des Amtes d.

Bgld. Landesregierung vom 25.11.2016, Zahl A2/G.61279—10000-1-2016 folgende Änderungen
in den Entwurf, der nun zur Beschlussfassung vorliegt, eingearbeitet:
a) Die �lgungs- und Investitionszuschüsse in der Höhe von je 73.200,00 wurden bei

den VA-Stellen 2/853000/879000 und 1/914000/779 gestrichen.
b) Künftig entfällt die Finanzzuweisung gemäß 5 21 FAG 2008. Diese Mittel werden

bei den Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel berücksichtigt werden. Deshalb wurden

36.000,00 bei der VA Stelle 2/941000/861 auf Null gesetzt und bei VA Stelle

2/940000/861000 um diesen Betrag erhöht.

In der Folge wird der Inhalt des Voranschlagsentwurfes mit seinen Beilagen erläutert und
beraten.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatter folgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

Der Gemeindevorstand hat den Voranschlagsentwurf in der Gemeindevor-
standssitzung 4/2016 am 23.11.2016 erstellt. Der Entwurf des Voranschlages für
das Haushaltsjahr 2016 der Marktgemeinde Strem lag gemäß 5 68 Abs. 1 der
Burgenländischen Gemeindeordnung, LGBI. Nr. 37/1965 idgF., durch zwei Wochen,
das war in der Zeit vom 24.11.2016 bis 9.12.2016, im Gemeindeamt Strem zur
öffentlichen Einsicht auf. Die Au�age war durch Anschlag an der Amtstafel und in
sonstiger ortsüblicher Weise kundgemacht.

Innerhalb der Au�agefrist wurde keine schriftliche Einwendung zum
Voranschlagsentwurf beim Gemeindeamt eingebracht.



Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

A.) Ordentlicher Haushalt
Summe der Einnahmen 1.734.100,00 Euro
Summe der Ausgaben 1.734.100,09 Euro
Abgang/Uberschuss 0,00 Euro

B.) Außerordentlicher Haushalt
Summe der Einnahmen 15.000,00 Euro
Summe der Ausgaben 15. E r
Abgang] Uberschuss 0,00 Euro

Bei den Voranschlagstellen für Aufwendungen zwischen denen sowohl sachlicher
als auch verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht, können Einsparungen bei
einer Voranschlagstelle zum Ausgleich eines Mehrerfordernisses bei einem anderen
Unterabschnitt herangezogen werden.

Weiters beschließt der Gemeinderat gegenseitige Deckungsfähigkeit in allen
Gruppen 0-9.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 wurde gemäß den ergangenen
Richtlinien für das Haushaltsjahr 2017 laut Schreiben Zahl: A2/G.61279—10000-1-
2016 vom Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 2 — Gemeinden
und Schulen, im ordentlichen und außerordentlichen Haushalt ausgeglichen
erstellt. Die konnte nur durch sparsamste und sorgfältigste Kostenschätzungen
erreicht werden, wobei die voraussichtlichen Bedarfszuweisungen für das Jahr
2017 in den entsprechenden Voranschlagsstellen in Einnahme gestellt wurden.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites für das Haushalßjahr 2017, der zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der ordentlichen Gebarung in Anspruch
genommen werden darf, wird mit 280.000 Euro festgesetzt. Der Kassenkredit ist
spätestens mit Ende des Finanzjahres zurückzuzahlen.

Der Dienstpostenplan für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

Art der Dienstposten Anz. Dienstposten Beschäftigungsgrad
A.) Beamte

B/VII/6 (GOAR Josef Weinhofer) 1 1

B.) Vertr s iens An e Il e
I/c/ 4 (VB Stefan Kopfer) 1 0,80
I/c/8 (VB Waltraud Deutsch) 1 1

C.) Vertra s edienstete Ar iter
II/p2/18 (VB Manfred Nemeth) 1 1

II/p3/16 (VB Karl Garger) 1 1
IIIp5/ 1 (Aushilfskraft) 1 1
KV Lehrer/13, Stufe 2

(Nachmittagsbetr.l Gaal Romana) 1 0,50

D.) Sgnstige Bedienstete
II/p5/5 (Anita Wukitsevits)
II/pS/12 (Monika Frank!)

0,625
0,16HH



Der Stand der eingegangenen Bürgschaften und Haftungen beträgt am Beginn des

Haushaltsjahres 435.586,20 Euro. Der Stand der Rücklagen beträgt am Beginn des

Haushaltsjahres 394.600,00 Euro. Es werden 2017 keine weiteren Haftungen und

Bürgschaften übernommen werden. Die Rücklagen werden um € 47.000,00 erhöht.

Eine Ausfertigung des Voranschlages 2017 ist gemäß den Bestimmungen des 5 68
Abs. 4 der Bgld. Gemeindeordnung idgF. der Gemeindeaufsichtsbehördemit allen
erforderlichen Beilagen vorzulegen.

Eine Ausfertigung des Voranschlages 2017 bildet die Beilage F dieser
Verhandlungsschrift, welche somit zu einem integrierten Bestandteil dieses
Gemeinderatsbeschlusseserklärt wird.

Beschluss:

Mehrstimmige Annahme des Antrages. Es waren dagegen: Laky Josef, Deutsch

Herbert, Traupmann Veronika

***

10.) Mittelfristiger Finanzplan 2017 - 2021
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Der Gemeindevorstand hat den mittelfristigen Finanzplan 2017 — 2021 in der Gemeinde—

vorstandssitzung 4/2016 am 23.11.2016 erstellt.

Der mittelfristige Finanzplan 2017 - 2021 wird daraufhin erläutert. Dieser wurde mit den zu

erwartenden Steigerungen bzw. Minderungen entworfen.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatterfolgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

Der mittelfristige Finanzplan 2017 - 2022 wird lt. Beilage G dieser Niederschrift
beschlossen und dem Amt der Burgenländischen Landesregierung mit dem

Voranschlag 2017 vorgelegt.

Beschluss:

Mehrstimmige Annahme des Antrages. Es waren dagegen: Laky Josef, Deutsch
Herbert, Traupmann Veronika



11.) Aufnahme eines Kassenkredites.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Der Höchstbetrag des Kassenkredites für das Haushaltsjahr 2017, der zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben der ordentlichen Gebarung in Anspruch genommen werden darf, wird
mit 280.000 Euro festgesetzt. Der Kassenkredit ist spätestens mit Ende des Finanzjahres
zurückzuzahlen.

Dazu wird mit der Raiffeisenbezirksbank Güssing ein Kreditvertrag abgeschlossen.

Der Schriftführer verliest den Kreditvertrag.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatter folgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

Die Marktgemeinde Strem nimmt bei der Raiffeisenbezirksbank Güssing einen
Kassenkredit laut Beilage H auf, dessen Höhe maximal € 280.000,00 betragen darf.
Der Kassenkredit ist bis spätestens 31.12.2017 zurückzuzahlen. Die Beilage H
bildet einen wesentlichen Bestandteil dieser Niederschrift.

Beschluss:

Einstimmige Annahme des Antrages

***

12.) Überarbeitung des Sanierungsplanes zur Deckung von Kursverlusten bei CHF-
Krediten.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Im Dezember 2015 hat der Gemeinderat im Auftrag der Aufsichtsbehörde einen

Sanierungsplan des Gemeindehaushaites zur Deckung von Kursverlusten bei CHF-Krediten
beschlossen und der Gemeindeabteilung beim Amt d. Bgld. Landesregierung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 7. Juni 2016, Zahl 2/GF.GPÜREM-lOOOO-lO-ZM6, wurde die

Marktgemeinde Strem aufgefordert das Sanierungskonzept nochmals zu überarbeiten. Mit
29.6.2016 erging ein Antwortschreiben an die Gemeindeaufsichtsbehörde, welches vom
Gemeinderat in der Sitzung vom 5.8.2016 vollinhaltiich bestätigt wurde.
Die Aufsichtsbehörde hat auf dieses Schreiben nicht reagiert bzw. mit Schreiben vom
7.11.2016, Zahl A2/G.GPS'REM-lOOl-Z-2016, die Gemeinde nochmals aufgefordert, das

Sanierungskonzept nochmals zu überarbeiten. Der BE verliest dieses Schreiben.

[l)



Die Aufsichtsbehörde ist auf die einzelnen Einwände des Schreibens vom 29.6.2016 nicht
eingegangen bzw. hat keines der angeführten Argumente entkräftet.

Der neue MFP 2017-2021 unterstreicht die Argumente des Schreibens vom 29.6.2016, dass im
Jahre 2020 kein Abgang entstehen wird, sondern auf jeden Fall ein positives Ergebnis erzielt
werden wird. Somit ist die Annahme der -28.000,00 Euro falsch und die Fortschreibung bis
zum Jahre 2041 unrichtig, was sich mit einem Plus von € 590.000,00 im Sanierungsplan
auswirken wird.

Es soll nun an die Aufsichtsbehörde das Ersuchen gestellt werden, für die Antwort den
Rechnungsabschluss 2016 abzuwarten, den der Gemeinderat ehestmöglich beschließen wird,
und nach der Evaluierung des Sanierungsplanes mit den neuen MFP Daten und dem
Rechnungsabschluss 2016 wird sich ein Update des Sanierungsplanes ergeben, welches der
Gemeinderat in der Sitzung in dem er den RA 2016 beschließt, ebenfalls beschließen wird.
Dieses Update wird aus heutiger Sicht ein besseres Ergebnis erzielen als Ende 2015. Sollte es
wider Erwarten keine Verbesserung ergeben, wird der Gemeinderat geeignete Maßnahmen
ergreifen.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatterfolgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

In Bezug auf das Schreiben der Gemeindeabteilung des Amtes der Bgld.
Landesregierung vom 7.11.2016, Zahl A2/G.GP�REM-IOOI-Z-ZOI6, wird an die
Aufsichtsbehörde das Ersuchen gestellt, für die Antwort auf dieses Schreiben den
Rechnungsabschluss 2016 abzuwarten, den der Gemeinderat ehestmöglich
beschließen wird (spätestens im Feber 2017). Nach der Evaluierung des
Sanierungsplanes mit den neuen MFP Daten und dem Rechnungsabschluss 2016
wird sich ein Update des Sanierungsplanes ergeben, welcher der Gemeinderat in
der Sitzung in dem er den RA 2016 beschließt, ebenfalls beschließen wird. Dieses
Update wird aus heutiger Sicht ein besseres Ergebnis erzielen als Ende 2015. Sollte
es wider Erwarten keine Verbesserung ergeben, wird der Gemeinderat geeignete
Maßnahmen ergreifen.

Beschluss:

Einstimmige Annahme des Antrages.

13.) Widmungsgemäße Verwendung der Tilgungsrücklage.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Die filgungsrücklage, welche ein Teil des Sanierungskonzeptes aus 12/2015 ist, weist mit
heutigen Tag einen Stand von € 335.877,37 auf.

ll



Diese Rücklage soll ausschließlich zur Tilgung der CHF-Darlehen am Ende der
Darlehenslaufzeit verwendet werden.

Gemäß Schreiben der Gemeindeabteilung des Landes Burgenland vom 7.11.2016, Zahl
A2/G.GPSTREM-lOOl-Z—ZOI6, soll der Gemeinderat die zweckmäßige Verwendung
beschließen.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatterfolgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Strem erklärt, dass die Marktgemeinde Strem
die Tilgungsrücklage, Rücklagen Nr. 4, derzeit auf Sparbuch Nr. 30.258.727,
RBB Güssing, Stand per 11.12.2016 € 335.877,37, ausschließlich für die Tilgung
der CHF-Kredite an deren Laufzeitende zu verwenden und die Zuführungen laut
Voranschläge ebenfalls auf dieses Rücklagenkonto zu buchen. Ausgenommen
davon ist die kurzfristige Bestandsverlagerung vom Sparbuch auf das Konto mit
dem Kassenkredit zur Zwischen�nanzierung der ausständigen Landesförderungen.

Beschluss:

Einstimmige Annahme des Antrages

14.) Entwicklungskonzept und Antrag gemäß 5 5 und 5 31 Bgld. Kinderbildungs-
und -betreuungsgesetz 2009 für 2017 und Voranschlag für das Haushaltsjahr
2017 für den “Kinder in die Mitte“ Kindergarten Strem
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch

Beratung:

Der Berichterstatter führt aus:

Das kirchliche Institut „Kinder in die Mitte“ vom Kinderbetreuungswerk der Caritas der Diözese
Eisenstadt hat das Entwicklungskonzept und den Antrag gemäß 5 5 und 5 31 Bgld. KBBG 2009
sowie den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegt und um Genehmigung durch den
Gemeinderat gebeten.

Der Bürgermeister verliest daraufhin die Bedarfserhebung, das Entwicklungskonzept und den

Voranschlag 2017.

Der Bürgermeister berichtet über ein Gespräch mit der Geschäftsführerin des

Caritaskindergartens und der Kindergartenleiterin.
Die steigenden Kosten müssen im Jahr 2017 unbedingt durch folgende Maßnahmen

abgebremst werden:
a) Personaleinsparung, da der Personaliststad ca. 10 Stunden pro Woche über dem Soll liegt
b) Erhöhung der Kindergartenbeiträge von € 60 (ganztags) auf € 70,00, von € 40 (haibtags)

auf € 50,00; sowie für auswärtige Kinder ein Aufschlag von € 20,00.
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c) Weits sollen die Öffnungszeiten von 17:00 Uhr auf 16:30 Uhr reduziert werden, wenn dies

zu einer Kostenreduktion führt.

Nach eingehender Debatte stellt der Berichterstatter folgenden

Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Strem beschließt das Entwicklungskonzept
und den Antrag gemäß 5 5 und 5 31 Bgld. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz
2009 für 2017 sowie den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 laut Beilage 1

dieser Verhandlungsschrift, welche hiermit zu einem integrierten Bestandteil
dieses Gemeinderatsbeschlusseserklärtwird.

Beschluss:

Einstimmige Annahme des Antrages

15.) Personalangelegenheiten.
Beschlussfassung - Berichterstatter: Bgm. Bernhard Deutsch
Dieser TO-Pkt. wird unter Ausschluss der Offentlichkeit behandelt.

Dieser TO-Pkt. wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und darüber eine besondere
Niederschrift errichtet.

16.) Allt“a'lliges

a) Gemeindevorstand Herbert Deutsch bedankt sich bei allen Gemeinderäten für die gute
Zusammenarbeit für das Jahr 2016 und wünscht allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein Prosit 2017.

b) Auch Vizebürgermeister Engelbert Kopfer bedankt sich bei allen Gemeinderäten für die
Arbeit im Jahre 2016 und wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue

Jahr.

c) Bürgermeister Bernhard Deutsch gibt einen kurzen Rückblick auf das bald endende Jahr
2016. Er betont, dass das Jahr 2016 ein eher ruhiges Jahr war, es keine nennenswerten
Unwetterschäden gab und die Projekte Gütenrvege, Hochwasserschutz und laufender
Betrieb plangemäß durchgeführtwurden.
Der Bürgermeister dankt allen Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit und wünscht
ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2017.

I}



Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt und die Tagesordnung erschöpft ist beendet der

Bürgermeister um Uhr die Gemeinderats-Sitzung 6/2016.

(
.
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CAR Josef in fer GV Deutsch Herbert GV Peter Traupmann Bernhard Deu
Schriftführer Begiaubiger Begiaubiger Bürgermeister

Aktgnvgrrrrerk.‘ „ _.

Diese Niederschrift wurde in der Gemeinderats-Sitzung 1/2017 am ; .} .2017 mit/ohne Anderungen genehmigt.

Bern—hard bisurscu
Burgermerster der Marktgememde Strem
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Prüfungsausschussbericht
über die am 16.09.2016 im Gemeindeamt zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr durchgeführte Prüfung, ob die

Gebarung der Gemeinde Strem den Gesetzen und sonstigen Vorschriften entspricht und ob sie wirtschaftlich,

zweckmäßig, sparsam und richtig geführt wird.

Anwesende Prüfungsausschussmitglieder:

GR Szakasits Brigitte
GR Leder Hermann

GR Witamwas Matthias

GR RadakovitsManuel

GR Marakovits Kurt

Sonstige Anwesende:

Bgm. Deutsch Bernhard temporär

Nach Begrüßung der Mitglieder des Prüfungsausschusses durch den Obmann wurde gemeinschaftlich

festgestellt, dass vom Gemeinderat kein gesonderter Prüfungsauftrag erteilt wurde.

im Anschlussdaran wurde eine stichprobenartige Überprüfung der Kassa- und. Kontenbewegungen sowie der

zugehörigen Belege entsprechend den in der burgenländischen Gemeindeordnung normierten Grundsätzen

vorgenommen, wobei von jenem Stichtag ausgegangenwurde, zu welchem die ebengenannten Sachverhalte

das letzte Mal geprüft wurden. Zu erwähnen ist dabei, daß im 2. Quartal am 10.06.2016 eine

Prüfungsausschußsitzung anberaumt war, diese aufgrund der Absage von 2 Prüfungsausschußmitgliedern

dann aber nicht stattgefunden hat, da keine Beschlußfähigkeit gegeben gewesen wäre. Entsprechende

Bemühungen noch vor Ende des 2. Quartals eine Prüfungsausschußsitzung abzuhalten blieben in weiterer

Folge erfolglos.

Die am 16.09.2016 anberaumte Prüfung umfaßte konkret die Kassabewegungensowie die Bewegungen auf

dem nachfolgend angeführten Konto für die in der Tabelle ersichtlichen Zeiträume:

l
‘ \ Daluln Slam] Datum Stand

Euro Euro

Kassa 29.02.2015 470,35 Kassa 31.08.2015 175,95

_Raika Strem 200.030 29.02 2016 - 50.315,17 ,
Raika Strem 200.030 31.08.2015 ') - 71.125,74

Als Ergebnis der Prüfung kann festgehalten werden, daß von Seiten der Prüfungsausschußmitglieder keine

Gebarungsmängel festgestellt wurden.

25°- 07). 2046



MARKTGEMEINDE STREM
Lindenstraße 1 @
A-7522 Strem

Burgenland

Österreichs

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Strem vom 11.12.2016 über die Ausschreibung
einer Kanalbenützungsgebühr.

Auf Grund der @@ 10, 11 und 12 Kanalabgabegesetz, LGBI. Nr. 41/1984 idgF, im
Zusammenhalt mit 5 15 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2008 — FAG 2008, BGBl. I
Nr. 103/2007 idgF, wird verordnet:

51

Zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten der Kanalisationsanlageund zur
teilweisen Deckung der Errichtungskosten werden nach den Bestimmungen des dritten
Abschnittes des Kanalabgabegesetzes Kanalbenützungsgebühren erhoben.

5 2

Die Höhe der Kanalbenützungsgebühr wird wie folgt festgesetzt:

1. a) Grundbeitrag: 150,00 Euro pro bebauter Anschlussgrundfläche.
Sind auf einer Anschlussgrundfläche mehrere Wohneinheiten vorhanden, so
sind diese gesondert zu behandeln, wobei für jede Wohneinheit ein gesonderter
Grundbeitrag vorzuschreiben ist. Als Wohneinheit ist eine Wohnung gemäß @

3

des Bgld. Wohnbauförderungsgesetzes zu verstehen.
b) der Grundbeitrag für an die Kanalanlage angeschlossene Weinkellerbauten, in

denen kein Buschenschank abgehalten wird, beträgt 75,00 Euro.

2. 64,50 Euro pro im angeschlossenen Objekt gemeldeter Person.

Für Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen beträgt die Kanalbenützungsgebühr
64,50 Euro pro Einwohnergleichwert (EWG). Die Einwohnergleichwerte werden in

Anlehnung an die ONORM B 2502 ermittelt, und zwar:

1. pro drei auswärtige Beschäftigte: 1 EWG
2. pro zehn Sitzplätze in Gaststätten: 1 EWG
3. pro dreißig Sitzplätze in gelegentlich benützten Gasthaussälen und Veranstaltungs-
räumen: 1 EWG

4. pro Fremdenbett: 0,5 EWG

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert hinzuzurechnen.

Bankverbindung: RaiffeisenbezwksbankGüssing - Bankstelle Strem * Kto.Nr. 200.030 * BLZ 33027
DVR: 0476056 * UID: ATU 16283803



53

(1) Zur Entrichtung der Kanalbenützungsgebühr ist der Eigentümer der Anschluss-

grundfläche verp�ichtet. Miteigentümer schulden die Kanalbenützungsgebühr zur

ungeteilten Hand. Dies gilt nicht, wenn die Eigentümer Wohnungseigentümer sind.
In diesen Fällen kann aber, sofern ein gemeinsamer Verwalter bestellt ist, die

Zustellung des Abgabenbescheides an diesen erfolgen.

(2) Ist die Anschlussgrundfläche vermietet, verpachtet oder sonst zum Gebrauch

überlassen, ist die Kanalbenützungsgebühr dem Inhaber (Mieter, Pächter,
Fruchtnießer) vorzuschreiben. Der Eigentümer haftet persönlich für die

Abgabenschuld.

54

Der Abgabenanspruch entsteht mit Beginn des Monats, in dem erstmalig die Benützung
der Kanalisationsanlage möglich ist.

55

Die Kanalbenützungsgebühr wird am 15. Feber, 15. Mai, 15. August und 15. November
zu je einem Viertel ihres Jahresbetragesfällig.

56

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 28.12.2015 des Gemeinderates der
Marktgemeinde Strem betreffend die Ausschreibung einer Kanalbenützungsgebühr
außer Kraft.

Für den Gemeinderat

Bernhard Deutsch
Bürgermeister der Marktgemeinde Strem

Angeschlagen am 12.12.2016
Abgenommen am 28.12.2016

Bankverbmdung:RaiffeisenbenrksbankGüssing « Bankstelle Strem * Kto.Nr. 200.030 " BLZ 33027
DVR: 0476056 * UID: ATU 16283803



BEIBLATT ZUR KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR 2017

AUSGABEN

Instandhaltung EUR
Bezüge und Lohnnebenkosten EUR
Vergütung EUR
Darlehenszinsen EUR
Abwasserverbandsbeiträge EUR
umlegbare nicht getilgte Errichtungskosten* EUR

EUR

Errichtungskosten (netto) EUR
abzüglich nicht rückzahlbarer Beiträge EUR
Nettoerrichtungskosten EUR
abzüglich vorgeschriebene Erschließungs-‚ Anschluss— und

.. . ‚. EUR
Erganzungsbeitrage
nicht getilgte Errichtungskosten EUR

*
umlegbare Errichtungskosten: nicht getilgte Errichtungskosten : EUR

40 Jahre Lebensdauer

16.665,06
17.249,46
4.320,35

10.746,28
31.152,19
38.784,72

110.277,36

3.097.953,90
577.837‚25

2.520.116,65

968.727‚97

1.551.388‚68

38.784,72

69.015,00
73.200,00

1.612,50

EINNAHMEN
a)jene Gemeinden, die als Bemessungsgrundlage die Berechnungsfläche heranziehen:

Beitrag pro Einwohnert 1070 Einwohner x 64,50 € EUR
Grudbeitrag pro Anschlußgrundstück: 487 x 147,00 € EUR
Grundbeitrag für Weinkellerbauten: 25 x 63.00 € EUR

Berechnungsfläche )( Beitragssatz EUR 143.827,50

Der Entwurf dieses Berechnungsblattes ist dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die Änderung der
Kanalbenützungsgebührenverordnung zur Verfügung gestanden. Es wird gemeindeamtlich bestätigt, dass die

vorangeführten Beträge zur Berechnung der Kanalbenützungsgebühr mit jenen des Voranschlags 2017 und des
Rechnungsabschlusses 2015 übereinstimmen.

Der Bürgermeister:



2)

3)

4)

FRIEDHOFSORDNUNG
DER MARKTGEMEINDE STREM

51
Eigentumsverhältnisse

5 2

Widmung

. Der Friedhof dient als Begräbnisstätte �ir die im Gebiet der Marktgemeinde Strem verstorbenen
Personen.
Außerhalb dieses Gebietes Verstorbene sind auf dem Friedhof zu bestatten. wenn im Zug der Lei-

chenüberfiihrung �ir die Bestattung der Leiche rechtzeitig Sorge getragen wurde oder der Gemeinde
des Bestimmungsortesein Bestattungsau�rag der Bezirksverwaltungsbehörde erteilt worden ist.

5 3

Arten der Grabstellen

Die Grabstellen werden in
einfache Erdgräber �ir einfachen oder mehrfachen Belag.

doppelte Erdgräber �ir einfachen oder mehrfachen Belag.

Kindererdgräber �ir einfachen oder mehrfachen Belag.
Aschengräber �ir einfachen oder mehrfachen Belag.
Grüße und Sondermaße �ir einfachen oder mehrfachen Belag.

Umengräber (z.B. Umensäulen. Umenwände‚ Umennischen, usw.)

5 4

Erdgräber

Erdgräber �ir einfachen Belag haben nachstehende Maße aufzuweisen:
Für ein Einzelgrab muß die Außenlänge 2.40 m und die Außenbreite 1,00 m betragen. Die Grabtiefe
hat 1,40 rn zu betragen.
Für ein Doppelgrab muß die Außenlänge 2,40 m und die Außenbreite 2,00 m betragen. Die Grabtiefe
hat 1,40 m zu betragen.
Wird in einem Friedhof mit dem Belag einer neuen Grabreihe begonnen, so muß die Außenlänge der

in lit. a und b genannten Gräber 2,50 m betragen.
Für ein Kindergrab muß die Außenlänge 1.40 m und die Außenbreite 0,80 m betragen. Die Grabtiefe
hat 1,30 zu betragen.

Auf Erdgräber �ir mehrfachen Belag ist Absatz 1 sinngemäß mit der Abänderung anzuwenden, daß

sich die vorgesehene Tiefe �ir jeden zum einfachen hinzukommenden zusätzlichen Belag um 0,60 m

zu vergrößern hat.

Der Abstand zwischen den Gräbem muß 0,70 m betragen.

Der Abstand zwischen den Reihen muß 2,00 m betragen.



55
Aschengrabstellen

Umen können in Erdgräbem beigesetzt werden. Die Beisetzung kann bereits bei einer Grabtiefe von
mind. 0,65 m erfolgen. Die Außenmaße entsprechen den im 5 4 genannten Maße.

56
Grabeinfassungen, Grabhügel

(a) Grabeinfassungen sind mit wetterbeständigem Material werkgereehtherzustellen. Sie dürfen die Höhe
von 0,15 m nicht überschreiten.

(b) Gräber, die vorerst ohne Einfassung verbleiben. haben einen der Gesamtwirkung des Friedhofes ent-

sprechenden Grabhügel aus Erde zu erhalten.

(c) Befestigungenaußerhalb der Grabeinfassungen(wie z.B. Betonplat
„ .

.*
_

.

‘l.
ten, usw.)

57
Kreuze, Denkmäler

(a) Die an der Kopfseite der Grabstellen anzubringendenKreuze oder Denkmäler sind in gerader, fortlau-
fender Reihe zu errichten. Sie müssen aus der Würde des Ortes passendem Material. wetterbeständi-
gern und mit einem zweckmäßigen, dem allgemeinen Kunstverständnis nicht abträglichen Aussehen

werkgereehthergestellt sein.

(b) Künstlerische Darstellungen und Aufschri�en auf Kreuzen oder Denkmälem, die die bei einem Fried-
hof gebotene Pietät verletzen, sind unzulässig. Eine Bezeichnung der Hersteller�rma darf nur in un-

auffälligerWeise angebracht sein.

(c) Mit der Herstellung der Grabeinfassung,Kreuz und Denkmäler sind hier�ir befugte Unternehmen zu

beau�ragen. welche den Arbeitsbeginn und Arbeitsencle beim Gemeindeamtzu melden haben.

(d) Der Benützungsberechtigte der Grabstelle hat da�ir Sorge zu tragen, daß die Außenmaße der Gräber
von der Hersteller�rrna der Grabeinfassungeingehaltenwerden. Die Gemeinde ist berechtigt, bei

Nichteinhaltung der vorgeschriebenenGrabausmaße, bzw. Grababstände, die Grabeinfassung,Kreuz
und Denkmäler auf Kosten des Benützungsberechtigten entfernen zu lassen.



5 8

Belegung der Grabstellen

Die Grabstellen werden unter Bedachtnahme auf die Anlage des Friedhofes der Reihe nach belegt. Sind
alle vorgesehenen Grabstellen belegt, so wird mit der Wiederbelegung jener Grabstellen, �ir die eine Er-

neuerung des Benützungsrechtes nicht erfolgt. begonnen.

5 9
Mindestruhefrist

Die Wiederbelegung einer Grabstelle, ausgenommen einer Aschengrabstelle, darf nicht vor Ablauf der
Mindestruhefrist von zehn Jahren erfolgen.

1)

3)

4)

5)

1)

3)

1)

5 10
Grabstellen benützungsrecht

Das Recht der Benützung von Grabstellen auf von der Gemeinde errichteten oder erhaltenen Friedhö-
fen, Umenhainen oder Umenhallen ist ein öffentliches Recht und wird durch Verwaltungsakt begrün-
det. Ein Anspruch auf Verleihung des Benützungsrechtes an einer bestimmten Grabstelle besteht
nicht.
Das Benützungsrecht wird auf die Dauer von zehn Jahren oder ein Vielfaches von zehn Jahren verlie-
hen und kann jeweils aufweitere zehn Jahre oder ein Vielfaches von zehn Jahren erneuert werden. Im
Fall der Erneuerung des Benützungsrechtes ist in erster Linie der bisherige Benützungsberechtigte zu

berücksichtigen.
Die Verleihung des Benützungsrechtes an einer Grabstelle begründet das Recht auf Bestattung von
Leichen und Leichenteilen, auf die Beisetzung von Umen und auf die Ausgestaltung der Grabstelle
sowie die P�icht, die Grabstelle der Pietät und Würde entsprechend instand zu halten.
Vom Zeitpunkt der Bestattung in einer Grabstelle — ausgenommen in einer Aschengrabstelle — muß
der Lauf der Mindestruhe�ist von zehn Jahren gewährleistet sein. Reicht die noch offene Dauer des

Benützungsrechtes hier�ir nicht aus. ist das Benützungsrecht durch Erlag eines verhältnismäßigen
Teiles der Grabstellengebühr zu verlängern.
Innerhalb der Mindestruhefrist darf nur die der An und Größe der Grabstelle entsprechende Anzahl
von Bestattungen vorgenommen werden.

5 11

Übertragung des Benützungsrechtes

Die Übertragung des Benützungsrechtes unter Lebenden ist nur mit Zustimmung des Bürgermeisters
bei gleichzeitiger Neuverleihung des Benützungsrechtes durch denselben an den Erwerb zulässig. Die

Zustimmung ist zu erteilen. wenn der Übernehmer die ordnungsgemäße Instandhaltung der Grabstelle
gewährleistet und das Benützungsrecht �ir eine im Sprengel des Gemeindefriedhofes wohnhafte Per-
son in Anspruch genommen wird. Eine Übertragung ohne Zustimmung hat keine Wirkung.
Im Falle des Todes des Benützungsberechtigten gelten die Erben als Nachfolger im Benützungsrecht.
Sind mehrere Rechtsnachfolger vorhanden, so haben sie einen gemeinsamen Bevollmächtigen zur
Ausübung des Benützungsrechtes zu bestellen. Die Rechtsnachfolge ist nachzuweisen. Bis dahin gilt
der älteste bekannte nächste Verwandte (Verschwägerte) des verstorbenen Benützungsberechtigten als
Vertreter des (der) Rechtnachfolger(s) im Benützungsrecht.

5 12

Erlöschen des Benützungsrechtes

Das Benützungsrecht erlischt:



Durch Zeitablauf
Durch schriftlichen Verzicht
Durch Entzug wegenVernachlässigung der Instandhaltungsptlicht
Durch Schließung oder Auflassung des Friedhofes

l\) Die gemäß Abs. 1. lit. A erlöschenden Benützungsrechte sind jeweils mind. sechs Monate vor dem
Zeitablauf an der Amtstafel der Gemeinde und am Eingang zum Friedhof durch einen bis zum Zeitab—

lauf währenden Anschlag öffentlich kundzumachen. Ebenso sind die bekannten Benützungsberechtig-
ten schriftlich von dem bevorstehenden Erlöschen des Benützungsrechtes mindestens sechs Monate
vorher zu benachrichtigen.

3) Sofern das Benützungsrecht dem bisherigen Benützungsberechtigten nicht erneuert wird. können die
Grabstellen einem neuen Berechtigten nach dem Erlöschen gem. Abs. 1 lit a bis c unter Einhaltung
des in 5 13 Abs. 1 und 2 genannten Frist verliehen werden. Dem bisher Benützungsberechtigten steht
hierbei kein Anspruch auf Schadenersatz zu.

5 13

Säumnisfolgen,erhaltungswürdige Grabstellen

1) Nach dem Erlöschen des Benützungsrechtes können Leichenreste und Umen, sofeme sie der bisher

Benützungsberechtigte nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten anderweitig beisetzen läßt, in
einem Gemeinschaftsgrabbeigesetztwerden.

2) Denkmäler, Grabkreuz. Grufteinfassungen und ‚bestandteile und alle anderen Gegenstände sind in

gleichen Frist durch den bisherigen Benützungsberechtigten zu entfernen, sofern nicht eine nachweis-
liche Übergabe an einen neuen Benützungsberechtigten erfolgt oder es sich nicht um erhaltungswür-
dige Grabstellen handelt. Andernfalls kann die Gemeinde diese Gegenstände auf Kosten des bisheri-

gen Benützungsberechtigten von der Grabstelle entfernen und der Lagerung zu�ihren. Werden die

Gegenstände trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde vom bisherigen Benützungsberechtigten
nicht an sich genommen, so verfallen sie nach der vom Bürgermeister schriftlich festgesetzten Frist

zugunsten der Gemeinde.

3) Erhaltungswiirdige Grabstellen sind solche. an deren weiterer Erhaltung ein historisches oder kulturel—
les Interesse besteht. Sie können, sofern sie nicht von der Gemeinde selbst in weitere P�ege über-
nommen werden. zu diesem Zwecke einer anderen Rechtsperson übertragen werden, wenn diese die

ordnungsgemäße Instandhaltung der Grabstelle gewährleistet.

5 14

Friedhofsgebührenordnung

Für die Verleihung des Rechtes zur Benützung einer Grabstelle und dessen Erneuerung, die Bestattung
jeder Leiche oder Beisetzungjeder Urne. die Enterdigung einer Leiche sowie die Benützung der Leichen-
halle (Aufbahrungshalle) kann die Gemeinde nach Maßgabe einer vom Gemeinderat zu beschließenden

Friedhofsgebührenordnung Gebühren einheben. Insoweit �ir sonstige Leistungen der Gemeinde ein Ent-

gelt zu entrichten ist, richtet sich nach den Bestimmungen des Privatrechtes. Neben der Friedhofsgebüh-
renordnung gelten die Bestimmungen der jeweiligen Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabenvor-
schriften.

5 15
Friedhofsbesuch

Die Friedhofsbesucherhaben sich der Pietät und Würde des Ortes gemäß zu verhalten. Nicht schulptlich—
tige Kinder sollen den Friedhof nur in Begleitung von Erwachsenen und unter Aufsicht betreten.

516



1)

2)

3)

Nähere Gestaltung des Friedhofes
Ausschmückung der Grabstellen

Die Friedhofsanlage hat auf den Besucher durch geschlossenes, gefälliges und würdiges Aussehen zu
wirken. Der entsprechenden Herstellung der Kreuze und Denkmäler (5 7) sowie dem Ausschmücken
der Grabstellen kommt hierbei besondere Bedeutung zu.
Das Ausschmücken der Grabstellen kann nach gännerischen Gesichtspunkten von den Angehörigen
der Verstorbenen vorgenommen werden oder nach Vereinbarung durch eine Gärtnerei besorgt wer-
den.
Beim P�anzen von Sträuchern ist die Eignung derselben �ir Friedhofszwecke und darauf Rücksicht
zu nehmen. dass hierdurch der Zutritt zu den Grabstellen nicht behindert wird.

5 17

Verbote

Innerhalb des Friedhofes ist verboten:

8)
h)

Das Ablagem von Altstoffen (P�anzenreste, Kerzen. Tonscherben usw.) außerhalb der hier�ir be-
stimmten Plätzen,
Das Mitbringen von Tieren,
Das ungebührliche Lärrnen,
Das Verteilen von Drucksonen,
Das Feilbieten von Waren sowie das Anbieten gewerblicher Dienste,
Das Venichten gewerblicher Arbeiten an den Grabstellen ohne vorherige Anmeldung beim Gemein-
deamt,
Für die Friedhofsbesucherdas Rauchen.
Das Befahren des Friedhofsgeländesmit Fahrzeugen aller Art;

Hiervon ausgenommen sind:
.
O

O

Fahr:euge der Berta/Izmgszznlernehmungen;

Fahrzeuge von befugleri Unternehmungen. die mit der Herstellung der Grabein�zssung. Kreu:e oder
Denkmäler vom Grahbenürzungsbercchliglen beuzgfirugr wurden. jedoch nur nach vorgehender Ari—

meldung beim Gemeindeamt:
Fahrzeuge. die im Air/irage der Gemeinde Pflegenzaßnuhmen in den FriedhÖ/9n durch/i'l'hren.

Die Friedhofsordnung tritt mit dem ab dem Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

Für den Gemeinderat:
Der Bürgermeister:

Bernhard Deutsch



MARKTGEMEINDE STREM
Lindenstraße 1
A-7522 Strem

Burgenland

Österreichs
“iii“)s"ulz
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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Strem vom 11.12.2016 über die Ausschreibung
von Friedhofsgebühren

Gemäß 5 40 Abs. 1 Burgenländisches Leichen- und Bestattungswesengesetz, LGBI. Nr.

16/1970 idgF, im Zusammenhalt mit 5 15 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2008 —

FAG 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 idgF, wird verordnet:

51

Für die Benützung der Friedhöfe der Marktgemeinde Strem werden folgende
Friedhofsgebühren festgelegt:

. Grabstellengebühr

. Grabstellenerneuerungsgebühr

. Beisetzungsgebühr

. Enterdigungsgebühr
. Gebühr für die Benützung der Leichenhallen (Aufbahrungshallen) in den Ortsver-

waltungsteilen Strem und Deutsch Ehrensdorf

52

Für die Verleihung des Benützungsrechtes an einer Grabstelle wird für die Dauer von
zehn Jahren eine Grabstellengebühr erhoben. Die Grabstellengebühr beträgt für

U'l-ßWNI—‘

1. Erdgräber für einfachen Belag 100,00 Euro
2. Erdgräber für mehrfachen Belag 200,00 Euro
3. Erdgräber für Kinder bis zum 10. Lebensjahr 50,00 Euro
Für einfachen und mehrfachen Belag

4. Aschen-rabsteilen für einfachen und dop-elten Bela-
’ .n:>v \*«

50,00 Euro
.‚ii

53

Für die Erneuerung der Benützungsrechte an Grabstellen für die Dauer von weiteren 10
Jahren beträgt die Gebühr 100 % der im 5 2 festgesetzten Gebühren.

54

Die Höhe der Beisetzungsgebühr (einschließlich der Kosten für das Öffnen und
Schließen der Grabstelle sowie die Bereitstellung der Versenkungsvorrichtung für den

Sarg) beträgt

www.strem.ä



1. bei einer Beisetzung in ein Erdgrab 396,00 Euro

Normalgrab (Tiefe bis 1,80m)
2. bei einer Beisetzung in ein Erdgrab 450,00 Euro

Tiefengrab (Tiefe 1,81 bis 2,20m)
3. bei einer Beisetzung einer Urne 100,00 Euro
4.

bei einer Beisetzun- vonkindern unter
10 Jahren 150,00 uEro

55

Die Enterdigungsgebühr beträgt das Zweieinhalbfache der Beisetzungsgebühr. Die

Enterdigungsgebühr ist nur dann zu entrichten, wenn die Enterdigung der Leiche nicht
auf Grund einer behördlichen Anordnung erfolgt.

56

(1) Für die Benützung der Leichenhallen (Aufbahrungshalien) in den Ortsverwaltungs-
teilen Strem und Deutsch Ehrensdorf

ist
eine Tau-esebühr von 75,00 Euro zu

entrichten,
“ „ ‘

‘
—' '

\

.
. —‚| Hierbei sind die Tage, die eine Leiche auf

Grund behördlicher Anordnung über die übliche Zeit hinaus aufgebahrt bleiben

muss, bei der Berechnung der Gebühr außer Betracht zu lassen.

(2) Für die Benützung des Kühlraumes (Leichenhalle Strem) und der Kühlvitrine
(Leichenhalle D. Ehrensdorf) ist für den 1. Tag der Benützung eine Tagesgebühr
von 75,00 Euro und für jeden weiteren Tag eines Tagesgebühr von 25,00 Euro zu
entrichten.

(3) Für die Benützung des Obduktionsraumes der Leichenhalle zur Vornahme einer
Obduktion ist eine Gebühr in der Höhe der tatsächlich aufgelaufenen Betriebskosten
zu entrichten. Keine Gebühren sind zu entrichten, wenn es sich um eine behördlich
angeordnete Obduktion handelt.

\.»57

(1) Die Gebührenschuld entsteht

a) bei der GrabsteIlen(Erneuerungs-)gebühr mit der Verleihung bzw. mit der

Erneuerung des Benützungsrechtes,
b) bei der Beisetzungsgebühr mit der erfolgten Erdbestattung oder Gruftbestattung

der Leiche oder Beisetzung der Urne,
c) bei der Enterdigungsgebühr mit der Vorlage der Bewilligung der Gemeinde zur

Enterdigung der Leiche,
d) bei der Gebühr für die Benützung der Leichenhalle mit dem Beginn der
Benützung.

m.fä

(2) Die festgesetzten Friedhofsgebühren werden einen Monat nach Zustellung des vom

Bürgermeister in Bescheidform zu erlassenden Zahlungsauftrages fällig.

(3) Zur Entrichtung der Grabstellen(Erneuerungs-)gebühr ist derjenige verpflichtet,
dessen Ansuchen um Verleihung (bzw. Erneuerung) des Benützungsrechtes an der
Grabstelle bewilligt wird; zur Entrichtung der übrigen Gebühren ist derjenige
verp�ichtet, dem das Benützungsrecht an der Grabstelle, in der die Leiche bestattet

ii
;
;
;



oder die Urne beigesetzt wird oder ist, zukommt. Wenn jedoch der bisher

Benützungsberechtigte selbst bestattet wird, ist derjenige zur Entrichtung der Gebühren
verpflichtet, der nach |; 19 Abs. 2 des Burgenländischen Leichen- und

Bestattungswesengesetzesfür die Bestattung Sorge zu tragen hat.

58

(1) Bei vorzeitigem Verzicht auf das Recht der Benützung einer Grabstelle (@ 38 Abs. 1

lit. b Burgenländisches Leichen- und Bestattungswesengesetzes), oder bei @
Schließung oder Auflassung eines Friedhofes oder Friedhofteiles (@ 32 Abs. 4 leg.
cit.) �ndet ein Rückersatz von Friedhofsgebühren nicht statt.

(2) In den Fällen des 5 37 Burgenländisches Leichen- und Bestattungswesengesetz ist
die Grabstellengebühr bis zum Erlöschen des Benützungsrechtes als abgegolten
anzusehen.

59

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 23.12.2013 des Gemeinderates der
Marktgemeinde Strem betreffend die Ausschreibung von Friedhofsgebühren außer
Kraft.

Für den Gemeinderat

Bernhard Deutsch
Bürgermeister der Marktgemeinde Strem

t:

Angeschlagen am

Abgenommen am

Bankverbindung: RaiffeisenhezirksbankGüssing — Bankstelle Strem ‘ Kto.Nr. 200.030 * BLZ 33027
DVR: 0476056 * UID: ATU 16283803

@
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MARKTGEMEINDE STREM
Lindenstraße 1 @
A-7522 Strem

.

Burgenland

Österreichs

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Strem vom 11.12.2016 über die Ausschreibung
von Friedhofsgebühren

Gemäß € 40 Abs. 1 Burgenländisches Leichen- und Bestattungswesengesetz, LGBI. Nr.

16/1970 idgF, im Zusammenhalt mit 5 15 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2008 —

FAG 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 idgF, wird verordnet:

51

Für die Benützung der Friedhöfe der Marktgemeinde Strem werden folgende
Friedhofsgebühren festgelegt:

1. Grabstellengebühr
2. GrabstelIenerneuerungsgebühr
3. Beisetzungsgebühr
4. Enterdigungsgebühr
5. Gebühr für die Benützung der Leichenhallen (Aufbahrungshalien) in den Ortsver-

waltungsteilen Strem und Deutsch Ehrensdorf

52

Für die Verleihung des Benützungsrechtes an einer Grabstelle wird für die Dauer von «

zehn Jahren eine Grabstellengebühr erhoben. Die Grabstellengebühr beträgt für

ii
@

m
1. Erdgräber für einfachen Belag 100,00 Euro

\

2. Erdgräber für mehrfachen Belag 200,00 Euro OD)
3. Erdgräber für Kinder bis zum 10. Lebensjahr 50,00 Euro L‘
Für einfachen und mehrfachen Belag

4. Aschenorabstellenfür einfachen und dop-elten Belag
:'. ;.‚ “l

50,00 Euro

53

Für die Erneuerung der Benützungsrechte an Grabstellen für die Dauer von weiteren 10

Jahren beträgt die Gebühr 100 % der im 5 2 festgesetzten Gebühren.
www.st

54

Die Höhe der Beisetzungsgebühr (einschließlich der Kosten für das Öffnen und
Schließen der Grabstelle sowie die Bereitstellung der Versenkungsvorrichtung für den

Sarg) beträgt



1. bei einer Beisetzung in ein Erdgrab 396,00 Euro

Normalgrab (Tiefe bis 1,80m) ®
2. bei einer Beisetzung in ein Erdgrab 450,00 Euro U

Tiefengrab (Tiefe 1,81 bis 2,20m)
3. bei einer Beisetzung einer Urne 100,00 Euro

.
bei einer Beisetzun-

von
Kindern unter

10 Jahren 150,00 Euro

55

Die Enterdigungsgebühr beträgt das Zweieinhalbfache der Beisetzungsgebühr. Die

Enterdigungsgebühr ist nur dann zu entrichten, wenn die Enterdigung der Leiche nicht
auf Grund einer behördlichen Anordnung erfolgt.

56

(1) Für die Benützung der Leichenhallen (Aufbahrungshalien) in den Ortsverwaltungs-
teilen Strem und Deutsch Ehrensdorf ist eine Ta-esgebühr von 75,00

Euro
zu

entrichten ' ’

. . - | ‘ w| hierbei sind die Tage, die eine Le|che auf
Grund behördlicher Anordnuiig uber die übliche Zeit hinaus aufgebahrt bleiben

muss, bei der Berechnung der Gebühr außer Betracht zu lassen.

(2) Für die Benützung des Kühlraumes (Leichenhalle Strem) und der Kühlvitrine
(Leichenhalle D. Ehrensdorf) ist für den 1. Tag der Benützung eine Tagesgebühr
von 75,00 Euro und für jeden weiteren Tag eines Tagesgebühr von 25,00 Euro zu
entrichten.

(3) Für die Benützung des Obduktionsraumes der Leichenhalle zur Vornahme einer
Obduktion ist eine Gebühr in der Höhe der tatsächlich aufgelaufenen Betriebskosten
zu entrichten. Keine Gebühren sind zu entrichten, wenn es sich um eine behördlich
angeordnete Obduktion handelt.

57

(1) Die Gebührenschuld entsteht

a) bei der Grabstellen(Erneuerungs-)gebühr mit der Verleihung bzw. mit der
Erneuerung des Benützungsrechtes,

b) bei der Beisetzungsgebühr mit der erfolgten Erdbestattung oder Gruftbestattung
der Leiche oder Beisetzung der Urne,

c) bei der Enterdigungsgebühr mit der Vorlage der Bewilligung der Gemeinde zur
Enterdigung der Leiche,

d) bei der Gebühr für die Benützung der Leichenhalle mit dem Beginn der
Benützung.

(2) Die festgesetzten Friedhofsgebühren werden einen Monat nach Zustellung des vom

Bürgermeister in Bescheidform zu erlassenden Zahlungsauftrages fällig.

(3) Zur Entrichtung der Grabstellen(Erneuerungs-)gebühr ist derjenige verp�ichtet,
dessen Ansuchen um Verleihung (bzw. Erneuerung) des Benützungsrechtes an der
Grabstelle bewilligt wird; zur Entrichtung der übrigen Gebühren ist derjenige
verp�ichtet, dem das Benützungsrecht an der Grabstelle, in der die Leiche bestattet

93
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oder die Urne beigesetzt wird oder ist, zukommt. Wenn jedoch der bisher
Benützungsberechtigte selbst bestattet wird, ist derjenige zur Entrichtung der Gebühren
verp�ichtet, der nach 5 19 Abs. 2 des Burgenländischen Leichen— und

Bestattungswesengesetzesfür die Bestattung Sorge zu tragen hat.

58

(1) Bei vorzeitigem Verzicht auf das Recht der Benützung einer Grabstelle (5 38 Abs. 1

lit. b Burgenländisches Leichen- und Bestattungswesengesetzes), oder bei

Schließung oder Auflassung eines Friedhofes oder Friedhofteiles (5 32 Abs. 4 leg.
cit.) �ndet ein Rückersatz von Friedhofsgebühren nicht statt.

(2) In den Fällen des 5 37 Burgenländisches Leichen- und Bestattungswesengesetz ist
die Grabstellengebühr bis zum Erlöschen des Benützungsrechtes als abgegolten
anzusehen.

59

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 23.12.2013 des Gemeinderates der
Marktgemeinde Strem betreffend die Ausschreibung von Friedhofsgebühren außer
Kraft.

Für den Gemeinderat

Bernhard Deutsch
Bürgermeister der Marktgemeinde Strem

Angeschlagen am

Abgenommen am

Bankverbmdung: RaiffeßenbeznksbankGüssmg — Bankstelle Strem " Kto.Nr. 200.030 * BLZ 33027
DVR: 0476056 * UID: ATU 16283803
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Servicecenter fiir Standortpartner: 0800 676 808
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MMag. JosefTrenkerr Prompt Marketing GmbH

Nutzungsvertrag
zur Errichtung und zum Betrieb einer TeIekommunikationsanlage durch ARGE Telekommunikationsanlagen

GesbR

abgeschlossen Z\\ isehen

MarktgemeindeStrem

Lindenstraße 1.7522 Strem

nachfolgend "Nutzungsgeher" genannt

und

ARGE Telekommunikationsanlagen GesbR
Rennweg97-99. 1030 Wien

nachfolgend "ARG E" genannt

vertreten durch ihre Gesellschafter

Al Telekom Austria AG
Lassallestraße ‘). 1030 Wien

T-Mobile Austria GmbH
Rennweg 97-99. |030 Wien

ARGF7N V_ i\rl0hl [ funk-anlage

und

Seite 1 nur " Pesttrkui\z'|l|cer'ers20 ] (|‚03f25



Präambel

Al Telekom Austria AG betreibt aufder in Punkt |.l angeführten Liegenschaft eine Telekommunikationsanlage.

wobei T-Mobile Austria GmbH beabsichtigt. die og Liegenschaft sowie das im Eigentum von Al Telekom

Austria AG be�ndliche Tragwerk zur Errichtung und zum Betrieb einer Telekommunikationsanlage

mitzunutzen. Infolge Anpassung an den aktuellen Stand der Technik der bestehenden

Telekommunikationsanlage seitens Al Telekom Austria AG. sowie Mitnutzung des im Eigentum von Al

Telekom Austria AG be�ndlichen Traguerkes seitens T-Mobile Austria GmbH erfolgt damit verbunden eine

Eingliederung in die ARGE Telekontntunikationsanlagen GesbR.

Gegenständlicher Nutzungsvertrag ersetzt daher den Bestandvertrag vom 04.01.199&05.02.1998 (mit der

internen Bezeichnung 8250). abgeschlossen zwischen Marktgemeinde Strem und Al Telekom Austria AG (als

Rechtsnachfolger der mobilkom austria AG). ab dem Ersten des Monats welcher dem Monat in dem mit den

Umbauntaßnahmen begonnen wird folgt. zur Gänze.

@
] Vertragsgegenstand

H Der Nutzungsgeber ist Eigentümer der Liegenschaft mit der Grundstücks-Nr. 664 l. EZ 8, KG 3l04‘)

Strem. Bezirksgericht Güssing.
Standortadresse:Grundstücks—Nr. 664 !. EZ 8. KG 3l049 Strem

1,2 Der Nutzungsgeber räumt ARGE das Recht ein. auf der in Punkt 1.1 genannten Liegenschaft eine

Telekommunikationsanlage mit der erforderlichen 'l'ragekonstruktion. einschließlich Antennenanlagen.

sofern notwendig samt Richtfunkanlagen. im Rahmen der jeweils aufrechten

telekommunikationsgesetzlichen Genehmigungen und Frequenzzuteilungen zu errichten. zu betreiben. zu

unterhalten sowie dem jeweiligen aktuellen Stand der Technik entsprechend zu erneuern und aus-. ab—

oder umzubauen.

Die Telekontmunikationsanlage dient der Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen und

umfasst die dafür notwendigen technischen Anlagen und Einrichtungen samt Zubehör wie beispielsweise

Versorgungseinheit, Antennenträger. Antennenanlagen einschließlich Richtfunkanlagen. Mast. Zugang.

Dachausstieg. Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz. Kabel. Anschlüsse. etc., Der Nutzungsgeber

gestattet ARGE daher insbesondere die damit verbundenen Baumaßnahmen sowie die Verlegung aller

dafür notwendigen Kabel und Leitungen über die Liegenschaft als auch die Durchführung der damit

verbundenen Grabungsarbeiten. ARGE sowie von ARGE beauftragten bzw. bevollmächtigten Dritten

wird darüber hinaus aus den genanntenGründen die der ungehinderte Zufahrt'Zugang zum Standort über

die Liegenschaft des Nutzungsgebers gestattet.

1.3 Der Nutzungsgeber erwirbt an den von ARGE eingebrachten Gegenständen keinerlei Eigentum. Die

Telekommunikationsanlage ist nur zu einem vorübergehenden Zweck bestimmt.
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Erforderliche Stromzähler werden von ARGE auf eigene Kosten fachgerecht installiert. Um eine

ununterbrochene Stromversorgung zu gewährleisten ist ‚ARGE zur Aufstellung und zum Betrieb eines

Notstromaggregates berechtigt.

Der Nutzungsgeber gewährt ARGE sowie von ARGE beauftragten oder namhaft gemachten Dritten mit

oder ohne technische Hilfsmittel jederzeit ungehinderten Zugang zu allen Teilen der Anlage. Soweit

erforderlich. gestattet der Nutzungsgeber ARGE an geeigneter Stelle den Einbau eines Schlüsseltresors.

Der Nutzungsgeber verp�ichtet sich ARGE bei allen erforderlichen Behördenverfahren nach besten

Kräften zu unterstützen und insbesondere die ftir die Errichtung. den Betrieb. die Erneuerung und den

Aus-. Um- oder Abbau der Telekommunikationsanlage notwendigen Vollmachten und Erklärungen

auszustellen und abzugeben (z.B. Einreichpläne. Bauansuchen und ähnliche Anträge).

& 2 Vertragsdauer

Der Nutzungsvertrag tritt mit beidseitiger Unterfertigung in Kraft. vorbehaltlich des Eintritts der

aufschiebenden Bedingung gemäß Punkt 2.3 und 3.4.

Das Vertragsverltältnis wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von beiden Vertragsparteien

unter Einhaltung einer llmonatigen Frist zum Ende eines jeden Kalenderjahres gekündigt werden, Der

Nutzungsgeber hat frühestens nach Ablauf des 20. Jahres naclt Beginn des Vertragsverhältnisses das

Recht. die Kündigung erstmalig zu erklären.

Die Kündigung des Vertrages muss mittels eingeschriebenen Briefes erfolgen.

Der Vertrag ist unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen. dass ARGE alle erforderlichen ,

insbesondere behördliche — Genehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb der

Telekommunikationsanlage erteilt werden.

Steht endgültig fest. dass eine notwendige Genehmigung nicht erreicht werden kann. so gilt der Vertrag

als nicht zustande gekommen. Entsprechendes gilt. wenn nicht innerhalb von 30 Monaten nach

beidseitiger Unterzeichnung dieses Vertrages mit den Baumaßnahmen begonnen wird oder falls sich

herausstellt. dass die Liegenschaft zum Betrieb einer Telekommunikationsanlage als Sende- und

Empfangsstation technisch und oder kommerziell ungeeignet ist. Ein sich daraus ergebender Anspruch

des Nutzungsgebers aufSchaden- und Aufwandersatz ist ausgeschlossen.

ARGE besitzt jedoch die Option. die 30-monatige Frist bis zum Vorliegen der erforderlichen

Genehmigungen bzw. deren rechtskräftiger Versagung um die Dauer von mindestens weiteren 18

Monaten zu verlängern, sofern diese voraussichtlich bis zum Ablauf des 30. Monats nach beidseitiger

Unterfertigung dieses Vertrages nicht erwirkt werden können. ARGE kann diese Option bis spätestens

zum Ablauf des 28. Monats nach beidseitiger Vertragsunterfertigung mittels schriftlicher Erklärung an

den Nutzungsgeber wahrnehmen.
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@] vorzeitigeAuflösung aus wichtigem Grund

Der Vertrag kann mit sofortiger Wirkung mittels eingeschriebenenBriefs aufgelöst werden.

ua
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4.l

durch den Nutzungsgeber. wenn ARGE mit den fälligen Zahlungsverp�ichtungen in Verzug gerät und

trotz schriftlicher Mahnung unter Setzung einer 4-wöchigen Nachfrist ihren Zalilungsverp�ichtungen

nicht nachkommt.

durch ARGE. wenn der Nutzungsgegenstand nicht mehr für den vertraglich vereinbarten Zweck bzw. aus

technischen und,oder kommerziellen Gründen verwendet werden kann oder für ARGE die betriebliche

Notwendigkeit zur Nutzung des Nutzungsgegenstandesentfällt.

durch ARGE oder den Nutzungsgeber. wenn jeweils der andere Vertragspartner wesentliche

Bestimmungen dieses Vertrags verletzt und innerhalb einer schriftlich zu setzenden Frist von 4 Wochen

den vertragsgemäßen Zustand nicht wiederherstellt.

54 Nutzungsentgelt. Zahlungsvereinbarung

Das Entgelt für die in diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte beträgt jährlich EUR l.900.- (in

Worten: EURO eintausendneunhundcrt) und ist ab dem Ersten des Monats. welcher dem Monat in dem

mit den Umbaumaßnahmenbegonnen wird. folgt. zu entrichten.

Der Nutzungsgeber verp�ichtet sich spätestens innerhalb von -I Wochen ab og Baubeginn, das seitens Al

Telekom Austria AG bereits im Voraus entrichtete. jährliche Bestandentgelt des in der Präambel

angeführten Bestandvertragesvom 04.02J05.02. ] 998 aliquot zu refundieren.

Der Nutzungsgeber bestätigt. kein steuerbeti'eiter Kleinunternehmer zu sein und hinsichtlich des oben

genannten Entgelts zur Steuerp�icht zu optieren. Die gesetzliche Umsatzsteuer von gegenwärtig 20 %. in

EURO 380.- (in Worten: EURO [)reihundertachtzig) wird daher zusätzlich vereinbart, Dem

Nutzungsgeber ist bekannt. dass ARGE den Umsatzsteuerteil des Entgeltes nur dann zur Anweisung

bringen kann. wenn vorher der Nutzungsgeber seine UlD-Nummeran ARGE bekannt gegeben hat.

Die UID-Nummer lautet 16283803.

Um ARGE eine kontinuierliche gesetzeskonforme Geltendmachung der aufgrund der gegenständlichen

Vereinbarung an den Nutzungsgeber geleisteten Umsatzsteuer als Vorsteuer zu ermöglichen. erklärt sich

der Nutzungsgeber damit einverstanden. seitens ARGE Abrechnungsbelege ("Gutschriften") über

sämtliche mit der vertragsgegenständlichen Nutzung im Zusammenhang stehende steuerp�ichtige

Zahlungen zu erhalten: dies erstmals ab dem Monat des Zahlungsbeginns.

Für das erste Vertragsjahr in dem ein Entgelt zu bezahlen ist wird der aliquote Betrag zzgl. einer

allfälligen Umsatzsteuer innerhalb von �ianochen nach Beginn der Bauarbeiten zur Zahlung fällig. Die

danach fälligen Entgelte sind ist jeweils bis zum S.Jänner eines jeden Jahres aufdas Konto
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4.4

Bankinstitut: RBB Güssing.
IBAN: AT 3133027 00000 200030

Kontoinhaber: Marktgemeinde Strem

zu entrichten. Bei unterjähriger Beendigung des Vertragsverhältnisses ist das im Voraus jährlich

entrichtete Entgelt aliquot zu refundieren.

Das in g' 4.1 genannte Entgelt beinhaltet alle anfallenden Neben- und Betriebskosten (Ausnahme:

Energiekosten der technischen Anlagen gem. _Q'4.4).

Hat ARGE einen eigenen Stromanschluss hergestellt. werden die anfallenden nutzerspezi�schen

Energiekosten von ARGE unmittelbar mit dem jeweiligen Energieversorgungsunternehmenabgerechnet.

Das Entgelt ist gemäß dem von der Statistik Austria verlautbarten harmonisienen Verbraucherpreisindex

wertgesichert. Ausgangsbasis für die Wertsicherung ist die für den Monat. in dem mit den

Baumaßnahmen begonnen wird. errechnete 1ndexzahl. Schwankungen bis einschließlich 10% (zehn

Prozent) nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. Die Anpassung der Vergütung erfolgt am 1,1.

eines jeden Jahres auf Basis der für den Oktober des Vorjahres fix verlautbarten 1ndexzahl und wird die

sich aufgrund der Überschreitung der 1()°«u-Grenze ergebende Veränderung erstmals ab 1.1. des

Folgejahres voll berücksichtigt und ausbezahlt. Die neue lndexzahl bildet jeweils die neue

Ausgangsgrundlage für die Berechnungder weiteren Überschreitungen,

55 Mitbenutzung iSd 5 8 TKG 2003 idgF. Untervermietung

ARGE ist berechtigt. die Telekommunikationsanlage gemäß Punkt 1.2 durch Dritte. zur Errichtung und Montage

erforderlicher zusätzlicher Equipmentteile. mitbenutzen zu lassen, Gleiches gilt für eine Untervermietung der

Telekommunikationsanlage und der zugehörigen Flächen (z.B. Funkraum. Container etc.).

6.1

6.3

g 6 Wechsel des Liegenschaftseigentümers/Rechlsnachfolge

Der Nutzungsgeber verpflichtet sich. bei einem Eigentümerwechsel der in
@ 1 genannten Liegenschaft

seinem Rechtsnachtblgenden die gleichen Verp�ichtungen mit der Verp�ichtung zur weiteren

Überbindung aufzuerlegen. die ihm selbst durch diesen Vertrag auferlegt werden und wird ARGE im

Falle eines Verstoßesgegen diese Verp�ichtung schadlos halten. Gegenständlicher Vertrag bleibt auch im

Falle einer allfälligen Namensänderung oder des Eintrittes einer Rechtsnachfolge bei ARGE unberührt

weiter bestehen. Die ARGE ist zur gänzlichen oder teilweisen Übertragung der vertragsgegenständlichen

Rechte und P�ichten berechtigt.

ARGE ist berechtigt. sich das Nutzungsrecht gemäß } 1095 ABGB grundbücherlich sichern zu lassen.

Der Nutzungsgeber hat die dafür ertbrderlichen Unterlagen auf Kosten der ARGE beizubringen.

Jede Änderung der Eigentumsv'erhältnisseder genutzten Liegenschaft ist ARGE unverzüglich schriftlich

mitzuteilen.
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(7.4

7.1

Der Nutzungsgeber verzichtet aufdie Geltendmachung von Ansprüchen aufgrund des 5 12a MRG.

@
7 Beendigung

Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses steht dem Nutzungsgeber das Recht zu. eine dem früheren

Zustand vergleichbare Wiederherstellung der genutzten Sache zu verlangen. sofern keine anders

lautenden Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien getroffen werden.

Mit schriftlicher Zustimmung von ARGE kann der Nutzungsgeber auf dessen Wunsch hin die von

ARGE geschaffenen Einrichtungen ganz oder teilweise übernehmen. wobei die Konditionen einer

Nachtragsvereinbarung vorbehalten bleiben.

ä8 Datenschutz

Der Nutzungsgeber erklärt sich mit der Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten einverstanden.

soweit diese für ARGE zur Verwaltung des Vertrages und zur Zahlung des Entgelts erforderlich sind. Darüber

hinaus stimmt der Nutzungsgeber der Erfassung und elektronischen Speicherung solcher personenbezogener

Daten zu. die eine persönliche Betreuung ermöglichen.

9.1

9.3

9.4

10.1

10.2

59 Haftung

ARGE haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden. die nachweislich durch die

Errichtung und den Betrieb der Telekommunikationsanlage verursacht werden,

Der Nutzungsgeber haftet für Schäden an den Einrichtungen der ARGE. sofern die Schäden an den

Einrichtungen der ARGE von ihm oder von solchen Personen verursacht werden. die mit seiner

Zustimmung oder aufseine Veranlassung die Einrichtungen bzw. Anlagen der ARGE betreten.

Der Nutzungsgeber hat alles zu unterlassen. was zu Störungen und Beeinträchtigungen des Betriebes der

Telekommunikationsanlage führen kann,

lm Falle der Errichtung und des Betriebes von Funkdiensten Dritter auf der venragsgegenständlichen

Liegenschaft wird der Nutzungsgeber dem Dritten auferlegen. die Errichtung und den Betrieb ihrer

Anlage mit ARGE einvernehmlich abzustimmen. um Beeinträchtigungen der ARGEfAnlagen zu

vermeiden.

510 Vergebührung

Der Nutzungsgeber bevollmächtigt ARGE. für ihn mit schuldbefreiender Wirkung die Vergebührung

gegenständlichen Vertrages beim sachlich zuständigen Finanzamt vorzunehmen.

ARGE trägt die Haftung für nicht erfolgte oder fehlerhafte Vergebührung.
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5 Il Schlussbestimmungen

ll.l Werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam. so müssen sie derart umgedeutet bzw.

ergänzt werden. dass der mit der betroffenen Bestimmung verbundene wirtschaftliche Zweck

weitestgehend erreicht wird. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen wird dadurch nicht berührt.

112 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden zu

diesem Vertrag bestehen nicht. Die zu errichtenden Nachtragsurkunden sind fortlaufend zu nummerieren

und zum Hauptvenrag zu nehmen.

„3 Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird ‚ soweit rechtlich

zulässig ‚
das sachlich zuständige Gericht in Wien vereinbart. Es kommt österreichisches Recht unter

Ausschluss sämtlicher Kollisionsnormen zur Anwendung.

ll.4 Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt; eine Ausfertigung erhält der Nutzungsgeber. eine

Ausfertigung erhält ARGE. ARGE trägt sämtliche Steuern, Abgaben und Gebühren. die im

Zusammenhang mit der Errichtung dieses Vertrages zu entrichten sind. Die Kosten etwaiger

Rechtsberatungeinschließlich Vertragserrichtungskosten trägt jede Partei selbst.

ARGE TelekommunikationsanlagenGesbR

Strem. am ............................................................... Wien. am ........................................

Marktgemeinde Strem A1Telekom Austria AG

Wien. am ........................

T—Mobile Austria GmbH
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MARKTGEMEINDE STREM
Lindenstraße 1
A-7522 Strem

Burgenland
Tel.: +43(0)3324/7204-0
Fax: +43(0)3324/7204-4

Mail: post@strem.bgld.gv.at

Österreichs

Strem, am 23.11.2016

KUNDMACHUNG

Der 1. Nachtrags—Voranschlagsentwurf der Marktgemeinde Strem für das Finanzjahr
2016 wird gemäß 5 68 Abs. 1 der Bgld. Gemeindeordnung durch zwei Wochen, das ist
in der Zeit vom 24.11.2016 bis einschließlich 9.12.2016, im Gemeindeamt Strem zur
öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Innerhalb der Au�agefrist steht es jedem wahlberechtigten Gemeindemitglied frei,
zum Nachtrags-Voranschlagsentwurf beim Gemeindeamt schriftliche Einwendungen
einzubringen.

.at

‘—v

!

...

Bernhard DEUTSCH
\

Bürgermeister der Marktgemeinde Strem

WWW.

str

angeschlagen: 23.11.2016
abgenommen: 10.12.2016

Bankverbmdung: Rauffeisenbezirksbank Güssing — Bankstelle Strem * Kto.Nr‚ 200.030 * BLZ 33027
DVR; 0476056 * UID: ATU 1628380



MARKTGEMEINDE STREM
Lindenstraße 1
A-7522 Strem

Burgenland
Tel.: +43(0)3324/7204-0
Fax: +43(0)3324/72044

Mail: post@strem.bgld.gv.at

Österreichs
»—

„ „
v u-r1? ‚“li”

Strem, am 23.11.2016

KUNDMACHUNG

Der Voranschlagsentwurf der Marktgemeinde Strem für das Finanzjahr 2017 wird

gemäß 5 68 Abs. 1 der Bgld. Gemeindeordnung durch zwei Wochen, das ist in der
Zeit vom 24.11.2016 bis einschließlich 9.12.2016, im Gemeindeamt Strem zur
öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Innerhalb der Au�agefrist steht es jedem wahlberechtigten Gemeindemitglied frei,
zum Nachtrags-Voranschlagsentwurf beim Gemeindeamt schriftliche Einwendungen
einzubringen. %

Bernhard DEUTSCH \— \

Bürgermeister der Marktgemeinde Strem

angeschlagen: 23.11.2016
abgenommen: 10.12.2016

Bankverbindung: RaiffeisenbezirksbankGüssing — Bankstelle Strem * Kto.Nr. 200.030 ‘
BLZ 33027

DVR: 0476056 * UID: ATU 1628380



LAND BURGENLAND
_„

ABTEILUNG 2 — LANDESF’LANUNG SlCl-lERl-lElT GEMElNDEN UND WIRTSCHAFT

Amt der Bgld. Landesregierung Eurooaglatz l 7000 Eisenstadt

Marktgemeinde Strem Eisenstadt. am 7. November2016

z.Hd. BGM Bernhard Deutsch $2fl‘iif;"äfä“äf;
Lindenstraße 1 Fax: +43 5 7600 « 2775
7522 Strem E—Matl: post‚a2-gemeinden@bgld‚gv.at

Zahl: A2/G.GPSTREM-iOOOT-2-2016

Betreff: Auftrag zur Überarbeitung des Sanierungskonzeptes
zur Haushaltskonsolidierung 2016 - 2041

Bezugnehmend auf die Schreiben der Marktgemeinde Strem vom 29.06.2016 und vom

10.08.2016 wird festgestellt. dass die Marktgemeinde Strem dem Auftrag der

Aufsichtsbehörde das Sanierungskonzept vom Dezember 2015 neu zu überarbeiten und

weitere Sparpotentiaie zu definieren bis dato nicht nachgekommen ist.

in der Stellungnahme vom 29.06.2016, welche vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom

05.08.2016 beschlossen wurde, wurde lediglich die Richtigkeit der bisher getroffenen
Maßnahmen betont. obwohl der externe Berater. welcher eine Plausibilitätsprüfung des

Konzeptes im Februar 2016 durchgeführt hat und die Aufsichtsbehörde von der

Notwendigkeit zusätzlicherMaßnahmen überzeugt sind.
Dies wurde in einer Besprechung am 21.03.2016 in den Räumlichkeiten der

Aufsichtsbehörde detailliert erörtert. Dabei wurde von der Aufsichtsbehörde gefordert,
dass Maßnahmen (zB Gemeinderatsbeschluss) getroffen werden müssen, dass die

angespane Rücklage nicht anderswertig verwendet wird. Außerdem wurden zusätzliche
Sparpotentiale und Potentiale zur Erhöhung der Einnahmen als unbedingt notwendig

erachtet und der Gemeinde auch aufgezeigt.

Im Zuge der Gebarungsprüfung 2015 wurde festgestellt, dass die Höhe der

Fremdwährungsdarlehen im Rechnungsabschlussnicht den auf den Kontoauszügen der

Bank ausgewiesenen Darlehenshöhen entsprechen. Eine Richtigstellung ist umgehend zu

veranlassen. Der Rechnungsabschluss 2015 stellt somit keine wahrheitsgemäße
Darstellung der finanziellen Lage der Gemeinde dar.

Amt1er3ur;erländrscren Largesragrerung- A—'CIZO E.sersiadt - Eurocagiatz l ot +43 5 race—2935 nl 43 2682 2775

e-marl cost aZ-gemernder‘ @:Jgid Q‘/ ai - Brite Eascra‘tszam anfei‘ren‘ - www ocr;enland ai . O‘/R '3065"T - UID ATU3"264900'
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Im September wurde von der KS-Kompetenz und Service SteuerberatungsKG ein neuer

Controllingbericht per Stand 30.06.2016 der Aufsichtsbehörde übermittelt. Daraus geht
hervor, dass ein zusätzlicher Konsolidierungsbedarf besteht. Bei den Einnahmen der
laufenden Gebarung ergibt sich zum 30.06.2016 eine nachteilige Abweichung iHv EUR -

13323100. Die Ausgaben der laufenden Gebarung haben sich um EUR 55.680,00
erhöht, sodass der Saldo 1 um EUR —188.911‚00 weniger als prognostiziert ist. In Summe

ergibt sich zum Stand 30.06.2016 ein zusätzlicher Konsolidierungsbedarf iHv EUR
115.702,00 (Saldo 4). Der Kassastand per 30.06.2016 beträgt EUR 19425685.

Es ergeht daher neuerlich die Aufforderung das Sanierungskonzept entsprechend
dem Schreiben vom 07.06.2016 zu überarbeiten und dem Gemeinderat zur
Beschlussfassung vorzulegen. Eine Beiziehung eines externen Beraters im Zuge
der Überarbeitung des Konzeptes wird der Marktgemeinde nach wie vor dringend
empfohlen. Das beschlossene überarbeitete Sanierungskonzept ist der
Aufsichtsbehörde bis zum 15.12.2016 neuerlich vorzulegen.

Sollte bis 15.12.2016 kein überarbeitetes Konsolidierungskonzept samt den erforderlichen
Gemeinderatsbeschlüssen vorgelegt werden. so wird die Aufsichtsbehörde von ihrem
Recht auf Verlangen der Einberufung einer Gemeinderatssitzung gemäß 5 36 Abs 2 Bgld.
Gem0 2003 mit dem Tagesordnungspunkt „finanzielle Situation der Gemeinde Strem —

Erstellung eines Sanierungskonzeptes“ Gebrauch machen!

Der Bürgermeister wird aufgefordert, das gegenständliche Schreiben dem Ge-
meinderat in der nächstfolgenden Gemeinderatssitzung nachweislich zur Kenntnis
zu bringen!

Für die Landesregierung:
Die Abteilungsvorständin:

a
Mag. Novosel

Dluu Dokumont nun!- umusigmcrt

Shqdnrulunq und Veri�kation um.r
m.bufgmllnd.atllmßlignltul



Beilage H zum Gemeinderatssitzungsprotokoll6/2016 vom 11.12.2016.

RAIFFEISENBEZlRKSBANK
GÜSSING

eGen

Geb freu gem 5286811949/24

KASSENKREDIT

Konto Nr. 200.030

zwrschen dem Kredrtnenmer Marktgemeinde Strem. Lindenstraße 1. 7522 Strem und dem Kredrtgeber
RaiffeßenbezirksbankGüssmg eGen

Vertragsauf’eau
A Kreditgegenstandund Konditionen
8 Sonstige Kreditbedrngungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

A Kreditgegenstand und Konditionen

revolvierender Kontokorrentkredn Rahmen Euro 280 000--
fur die rechtzeitige Leistung von Ausgaben des ordentlichen Gemeindevorarischlagesgem 5 67 Bgld Gem0
1965 in der derzeit gültigen Fassung „ ,

(1/6 der Einnahmen des ordentlichen Gememdevoranschlages2017 beträgt Euro “ (f./_ 515 ,

'
l

stfuss 1,625 % p a . ab 13 12 2016 gebunden an EURIBOR 12 Monate. Anpassungstag mit einem

Aufschlag von 1 625 % absolut. Anpassung Vierteljahrlich erstmals am 01 01 2017 auf ganze 1/8

kaufrnanmsch runden

Verzugszmsen 6 0 % p a

AbschlussspesenEuro 10.07
Abschlusstermme31 3 30 6 30 9 und 31 12

Kündigungsfrist 3 Monate

Der Kassenkredit ist innerhalb Jahresfnst abzudecken das ist bis zum 31 12 2017

Fur alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Wird ohne Rucksmht auf die Hohe des Betrages gemall @
104 JN

das BG Güssmg vereinbart
_, ‚

Diese Urkunde wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom
'” /i7.. '“"‚' 5 unter Tagesordnungspunkt

""
genehmigt und Wird gem 5 50 Bgld Gem0 2003 in der derzeit gültigen Fassung unterfertigt

B Sonstige Kreditbodingungon

Zu Konditionen
Der Kreditnehmer verpflichtet sich den ,ewerhgen Schuldbetrag zum angegeoenen stfuss vom Tage der Zuzahlung zu verzmsen

Daruber hinaus 5an dem Kredngeberalle mit der Kredrtveremoarungzusammenh:ngenden Spesen und Barauslagen zu ersetzen Die

faihgen Zinsen Provisionen Spesen usw werden dem Krednkonto angeiastet ebenso die einmalige Bearbe1tungsgebchr

Sollte durch die Belastung mit den Zinsen Prowsonen und Soesen der dem Krednnenrner zur Vadugung stehende Kredrtrahrnen

mer;cnntten werden so ist diese Ubemenung owner 14 Tagen ab Bekanntgabe abzudecken

Unabhängig von dem Recht des Kremtgeoers den Kredit fällig und zahlbar zu stellen verp�ichtet srcn der Kreditnehmer im Falle eines

Zahlungsverzuqeszuzugnch zu den vereinbarten Kredrtzrnsen Verzugszinsen n der angefuhlten Hohe zu eritnchten

Der Zinseniauf einschließlich |enes fur Verzugs— und steszrnsen endet erst am Tag der tatsachlrchenZaniung

Der Kredttgeber ist berechtigt die vereinbarten Konditionen entsprechendden jeweiligen Geld« Kredit- oder Kapttalmäflttvertiäitmssen zu

andern Eine solche Anderung kann antreten zB durch Erhohung der Emlagenzmssätze oder der Bankrate oder der Kapitalmarktrendite

oder durch kredit und wahrungspol-t:sche Maßnahmen hinsichtiicn der Zahlungsbermtschaft des Kredrtvolurnens oder der

Mmdestreserven
’



Zu Kundigung
unbeschadet der oa Laufzenverembarung sind sowohl Kreditnehmerals auch K'edutgeber iederzeit oerechtrgt das Kredrtverh�ltnts unter

Einhaltung der oa Kundigungsfristaufzunundrgen

Fur den Fall einer Kundlguhg des Kredites ist der Kreditnehmer vero�rchtet den srch nach Abschluss des Kontos ergeberden offenen
Saldo zum Kundiqurtgsterrri� abzudecken

Falligstellung
Der Kreditgeoei sl pereC‚-ingr den gesamten Kredit sofort fällig and zambar zu stellen wenn

ai in den mrtschaftlrchen Verhältnissen des Kreditnehmers Verschlechterungen oder Änderungen antreten die die Eihbhhg-
lmhrnachung der Kreditforderung gefahrden kdnnten Dies ist insbesondere dann anzunehmen wenn der Kreditnehmer seine
Zahlungen emstertt oder zahlungsuntähg und oder wenn gegen ihn Exekution zur Befriedigungoder Sicherstellunggeführt wird
oder ein gerichtlichesAusglerchs-oder Konkursverfahrenbeantragt oder erdffnetwrrd

bl der Kredrtnenmer auch nur eine der nach vorliegender Urkunde oder den Allgemeinen Geschal'tsbedingungen der
österreichischen Kreditunternehrnungen ihm obliegenden Verp�ichtungen nicht vollstandig oder nicht tennmgerecht erfüllen
sollte

Weitere Bestimmungen

1 Erfüllungsort sind die Geschattsrwme des Kredngebers

2 Der Kreditnehmer verp�ichtet SICH ferner alle aus diesem KrednverhaitmsentstehendenKosten. Auslagen. Stempel. Geouhren
Steuern und sonstigen Abgaben reglicher Art die aus Anlaß der Begründung. des aufrechten Bestandes der Befestigung und
Beendigung des gegenständhchen Krednverhaitmsses erwachsen. aus eigenem zu tragen bzw dem Kred®sber nach
Selbstauslagezu ersetzen so daß diesen niemals eine sich heraus ergebendeAuslage treffen kann Hlelu zählen insbesondere
auch allfällige Mahn- Vergleichs- Prozess- Exekutions- Schätzungs- lntabulations-. Lasohungs und Abtretungslrosten und
Kosten für die Beteiligung an Schitzungs- Verstagerungs— und Venerlungsverfahren_ eines lnsofvenzverfahrsns some der
rechtsfreundlichen Vertretung. gleichgültig ob diese Kosten genchthcher oder außergenchtlicher Natur sind Die Kosten
rechtsfreundlichsr Beratung hat reder Vertragspartnerselbst zu tragen

3 Der Kreditnehmer erklart sich einverstanden dass alle ihn betreffenden und dem Krongeber im Rahmen dieser Geschäfts-
verbindung bekanntwerdenden Daten in bankiibllcher Form insbesondere im Interesse des Gläubgeßohutzee oder zur
Abmeldung von Bankgescha�en weitergegebenwerden Dress Ermachngwrgerstreckt sich auch auf die Weitergabe von Daten
aus dieser Geschaltsverbmdungaus bernebhchen Gmnden an Untemenmungendes Rarl‘fersen-Geidsektors

4 Der Kreditnehmerbestatrgt den Erhalt einer Kopie dieses Kreditvertrages das Onglnal verbleibt bei der Bank

5 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswrrksarnke� der Schriftform

Allgemeine Geschäflsbedingungen

In allen ubngen Belangen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedmgungen der dsterrerohischen Kredituntemehmurigen in der jeweils
gulhgen Fassung deren zusammendeKanntnrsnahmeder Kredrtnehrnerhighnrt bestätigt

Güssing. am 13 12 2016

i\1%'"ill;‘

Bürgermeister
’

Gemernderatsmitgiied

Ort. Datum Gemeinderatsmrtghed

Raiff,mse b zirl<s a



Caritas

An die

Marktgemeinde Strem
z.H. Bgm. Bernhard Deutsch

Budget 2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Kinder in

die Mitte

Eisenstadt, 24.11.2016

Hier finden Sie das Budget betreffend den Kindergarten Strem für das Kalenderjahr 2017:

Elternbeiträge
Materialbeiträge
Essensbeiträge
Land
Summe Erträge

Spieimateriaiaüfwand
Lebensmitteiaufwand

sonstiger Materiaiaüfwand
Energieaufwand
Personalaufwand
Honorare und bereitgestelltes Personal.
Zivis

Abschreibungen und geringwertige Güter
instandhaitüng. Reinigung. Entsorgung
Miet- und Pachtaufwand
Reiseaufwand
Nachrichtenaufwand
Büro und Publikationsaufwand

Fortbildung. Supervision
übrige betriebliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen

Gemeindezuschuss2017

Caritas Kinder in die Mitte
Kinderbetreuungswerk der Caritas Burgenland
7000 Eisenstadt. St. Rodrusstr. 15

STKG

1 1 760
840

4.596
66.949
84.146

800
4.596

840
2.300

132.544

1 .000
3.000
2.600

1 60
500
500
200
100
250

149.391

65.245

M 0676/83730308 Erste Bank 4851 0085 106
d.wur tits mntas«bur enland.at BLZ 20 111

www.caritas-burgenlandat DVR 3002133



Kinder in

die Mitte

Caritas

Der Gemeindezuschuss zum Budget 2017 beträgt € 65.245‚--
Im Bereich der Personalkosten gibt es durch die Umstellung der Gehaltsschemen für Helferinnen und
Pädagoginnen eine Erhöhung des Aufwandes.

Die Caritas ersucht um Genehmigung des Budgetvoranschlages für 2017, sowie um Übenueisung des
Gemeindezuschusses in vier gleichen Quartalszahlungen, in der Höhe von € 16.311,25, --jeweils zu
Beginn eines Quartales.

„Kinder in die Mitte“ dankt für Ihr Vertrauen und hofft auf zukünftigegute Zusammenarbeit.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Sollten Sie ein persönliches Budgetgespräch
wünschen, bitte ich um kurze Rückmeldung per e— Mail.

Mit freundlichen Grüßen

&

\

Doris Wurglits
Geschäftsführerin
Kirchliches Institut „Kinder in die Mitte“,
Kinderbetreuungswerk der Caritas der Diözese Eisenstadt

Caritas Kinder in die Mine M 0676/83730 308 Erste Bank 4851 0085 106
Kinderbetreuungswerk der Caritas Burgenland d.wu Iits ntas-bur enland.at BLZ 20 111
7000 Eisenstadt, St. Rochusstr. 15 www.wn'tas—burgenlandat DVR 3002133



Formular Antrag
Rechtsträger: .. CARITAS

Adresse: St: Rochusstraße 15. 7000 Eisenstadt

Antrag um Personalkostenförderung
gemäß 5 5 und 5 31 Bgld. KBBG 2009

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Abteilung 7 — Bildung, Kultur und Gesellschaft
Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

Gemäß
@

31 Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 2009, wird um Leistung eines Beitrages
zum Personalaufwand aus Landesmitteln für das Kalenderjahr 2017 ersucht.

Bezeichnung der Kinderbetreuungseinrichtung:Kinder in die Mitte, Kindergarten Strem.
Anschrift: Kirchenplatz 2,7522 Strem

Telefonnummer: 03324/6237 Leiter/in: Sonja Kopcsandy

(Nu'ufrszuülle. wenn Sichdengideüergetn Eic'rlhtung „ der Gemeinde be�ndet.)

................................................................................................
seit:

Anzahl der betreuten Kinder aus der/den Kooperationsgemeindeln) in 0 KKR I 0 KG I 0 aeKG

per 01. Jänner 2017: .......

A.! Organisatorische Maßnahmen:

Öffnungszeiten (5 17): Montag bis Donnerstag: von ...7:00...: bis:17:00 ....................

Freitag: von ...7:00 bis: 17:00 ..................

Öffnungszeit der Einrichtung: 50.... Wochenstunden

Anzahl der eingeschriebenen Kinder (Stichtag 1. Jänner 2017): ....21 ........ Kinder

Anzahl der Kindergruppen (Stichtag 1. Jänner 2017): Gruppen: ..1 davon alterserw.: 1.

Gemischtsprachig geführte Kinderbetreuungseinrichtung (@ 7): 0 Ja / x Nein

Anmeldung des Personals bei der Führung einer Hortgruppe:
12 Monate 0 11 Monate 0 10 Monate 0

B. Personal:

Grugge1: Bewilligte Plätze: ...... Alterserweiterte Gruppe”: x Ja I 0 Nein

Anzahl lntegrationskinder: 1 ..... Integration im Ausmaß von 16... Wochenstunden

Lernbezogene Stunden durch eine Lehrkraft? Anzahl pro Woche: .....
(nur bei allersen/veltertenGruppen und Harte)

Gruppenöffnungszeit: ...50... Wochenstunden

Mittagessen an .....5 Tagen — anw. Personal 1. Kopcsandy. + 2. ...Weiss .......................
(Es mussen 2 Betreuungsgersonenpro max 25 Kinder beim Mittagessen anwesend sem. Brite namentlrch anfuhren’}



Personal in der Gruppe
Kennzeichnen mit: Gesamtanzahl Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der

GTUEDE_HfÜhrer/in
=

Gl_=
der Kinder in Kinder am Kinder beim Kinder am K'“de' aus

Zusatzliche Padagog/m = P der Gruppe: Vormittag: Mittagessen: Nachmittag: anderen bgld.
Integrationspädagog/in=

| Gemeinden
Helfer/in = H Lehrer/in = L

4

Kopcsandy Sonja GF ...20 ..... ...20 ..... 8 ........ 8 ........

Bayer Katharina ‘ davon „ davon ........ davon ........
Heindl Ulla P g.2„5 Jah 0-2.5 Jahre 0-2‚5 Jahre

Eitler Sonja H
d 2 d 2 davon 1 davon 1- avon avon --------

Weiß Anna H
2,5% Jahre 2,53 Jahre 2.5-3 Jahre 2-5'3 Jahre

davon ________
davon -------- davon ........ davon

schü|er" 3-5 «13th 3-6 Jahre 3-6 Jahre

davon ........ davon ........
Schüler" Schüler"

...21 ......... ‚..21 ........ „..8,5„.„„ „8.5 .......

(‘ Kinder die 1 %-fach zählen: im Kindergarten Kinder unter 3 Jahren in alterserweiterten Gruppen Kinder von 1.5-3 Jahren und Schüler;"
bei Schüler ist die Anzahlder aufgenommenen Kinder die bereits die Schule besuchen und NICHTdie besuchsgflichtigen Kindereinzutragen )

Allgemein (nur für öffentliche Rechtsträger):
Die Gemeinde bestätigt. als Rechtsträger gemäß @ 31 allen Voraussetzungen des Bgld.
KBBG 2009 zu entsprechen. Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

Bankverbindung: RaiffeisenbezirksbankGüssing

IBAN: AT81 3302 7000 0021 2225

BIC: RLBBAT2E027
BLZ: 33027 Kontonummer: 212.225

.........................................
,
am

Ort und Datum ..................................................
Stampiglie und Unterschrift

des Rechtsträgers

(Eine Anleitung für den Farbausdruck finden Sie im webKlGA im Menü Home I Register Aufgaben.)

Erläuterungen:



Für jede Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung ist ein eigener Antrag unter Anschluss der

Gruppenstundenpläne (Stand 01.01.2017 — Farbausdruck webKlGA) bis spätestens 15. Februar
jeden Jahres per vorzulegen.
Das Formular kann an die jeweilige Gemeinde angepasst werden; weitere Anmerkungen können
eingefügtwerden.
Bei Änderungen die finanzielle Auswirkungen auf das Gemeindebudget haben. sind

Entwicklungskonzept. Bedarfserhebung und Antrag vom Gemeinderat zu beschließen.



Formular Entwicklungskonzept
Rechtsträger: CARITAS

Adresse: St. Rochusstraße 15, 7000 Eisenstadt

Entwicklungskonzept
gemäß 5 5 und 5 31 Bgld. KBBG 2009

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Abteilung 7 — Bildung, Kultur und Gesellschaft
Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

Einrichtungen in der Gemeinde „Strem................................................

El öff.
@ priv. [] Kinderkrippe IE alterserweiterter Kindergarten Il Kindergarten :] Hort

(Alle in der Gemeinde vorhandenen Einrichtungsformen sind anzukreuzen.)

A.) Zukünftige Entwicklung :

Unter Berücksichtigungder örtlichen Gegebenheiten wird daher folgendes festgestellt:
Geschätzte Entwicklun:

2018 2019 2020
895 900 905 910

Stand 2016
Einwohner

|
Geburten

|
Anzahl der Haushalte
Anzahl der Beschäftigten in der
Kinderbetreuun seinrichtun

Tagesmütter in der Gemeinde: ..........
Anzahl der Kinder die von einer Tagesmutter betreut werden: . . ..

1) Zusätzlicher Ausbau (wo, wann, für welchen Bedarf?)

2) Emeiterung der Angebote: (wo, wie?)

3) Einbindung der privaten Rechtsträger (wie erfolgt, welche zukünftigen Auswirkungen?)

4) Wenn der Bedarf nicht selbst abgedeckt werden kann, mit welchen Gemeinden werden
welche gemeindeübergreifenden Maßnahmen vereinbart?

5) Für welche Gemeinde werden im Rahmen von gemeindeübergreifenden Maßnahmen
zusätzliche Betreuungsplätze angeboten und welche?



B.) Schlussfolgerung:

C.) Bedarfserhebung gemäß 5 5 Bgld. KBBG 2009

A B C D E F G

Anzahl der davon besuchen derzeit das sind in %
Jahr- Alter Kinder, die vom eine Kinderbildungs- Prozent: { Zwischen-
gänge: (Jahre) 01.09. bis 31.08. und_-betreuungs- (Summe =

%
summe

geboren sind: einrichtung: D/C)
&

lfd. — 2016 0 0 1)
2016/2015 1 9 1)
2015/2014 2 6 1)
2014/2013 3 2 1 50 2)
2013/2012 4 6 5 80 3)
2012/2011 5 5 5 100 3)
2011/2010 6 6 5 80 3)
2010/2009 7 3 4)
2009/2008 8 7 4)
2008/2007 9 7 4)
2007/2006 10 6 4)
2006/2005 11 6 5)
2005/2004 12 9 5)
2004/2003 13 4 5)
2003/2002 14 8 5)

Summe:

Anmerkungen:
1) Kinder von 0-2

Kinder in :

KKR, alterserw. GR

2) Kinder von 2-3 KKR, KG, alterserw. GR

3) Kinder von 3-6 KG, altersewv. GR

4) Kinder von 6-10 Volksschulkinder

5) Kinder von 10-14 weitere schulpflichtige Kinder

vorhandene
Geschätzter Bedarf Plätze 2017/2018 201 812019 2019/2020

Kinderkrippenplätze:

Kindergartenplätze:
Alterserw. Kindergartenplätze: 24 24 25 25

Hortplätze:

Integrationsplätze: 1 1

Heilpädagogische Plätze:

SUMME: 25 25 25 25



Kinderbildun s-
vorhandene geschätzter

Rechtsträger und -betreuunggs—
Kinderbe- Bedarf kann

Anmerkung'
einrichtun _

treuungsplät daher abgedeckt
g. ze gesamt: werden:

Gemeinde Kinderkrippe _ ja/ l_ nein

AltersenNeiterte
Gemeinde Kindergruppe _ ja/ _ nein

]
Gemeinde Kindergarten ja / nein

Gemeinde Hort _ ja/ _l nein

Privat Kinderkrippe ja / nein

Privat Kindergarten _ ja/ _ nein

Alterserweiterte
Privat Kindergruppe @ ja/ _ nein

Privat Hort Fl ja/
_

nein

D.) Allgemein (nur für öffentliche Rechtsträger):
Bei der Erstellung dieses Entwicklungskonzeptes und der Bedarfserhebung sind folgende
private Rechtsträger eingebunden werden:

Die Feststellung dieser privaten Rechtsträger
Entwicklungskonzeptes oder widersprechen sich in folgenden Punkten:

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

..........................................

am

decken sich mit dem Inhalt dieses

Ort und Datum ..................................................
Stampiglie und Unterschrift

des Rechtsträgers

Erläuterungen:

Das Entwicklungskonzept und die Bedarfserhebung sind bis spätestens 15. Februar jeden Jahres
vorzulegen.
Bei mehreren Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen in einer Gemeinde ist dieses
Formular nur einmal auszufüllen.
Bei privaten Rechtsträgern ist die jeweilige Gemeinde einzubeziehen.
Das Formular kann an die jeweilige Gemeinde angepasst werden; weitere Anmerkungen können
eingefügt werden.
Bei Änderungen die finanzielle Auswirkungen auf das Gemeindebudget
Entwicklungskonzept, Bedarfserhebung und Antrag vom Gemeinderat zu beschließen.

haben, sind



Beilage F zum Gemeinderatssitzungsprotokoll 5/2015 vom 4.12.2015.
Formular Entwicklungskonzept und Antrag

Rechtsträger: CARITAS

Adresse: St Rochusstraße 15. 7000 Eisenstadt

Entwicklungskonzept und Antrag
gemäß 5 5 und 5 31 Bgld. KBBG 2009

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Abteilung 2 - Gemeinden und Schulen
Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

Gemäß 5 31 Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 2009, wird um Leistung eines Beitrages
zum Personalaufwand aus Landesmitteln für das Kalenderjahr 2016 ersucht.

Bezeichnung der Kinderbetreuungseinrichtung: Kinder in die Mitte, Kindergarten Strem.
Anschrift: Kirchenplatz 2,7522 Strem

Telefonnummer: 03324/6237 Leiter/in: Sonja Kopcsandy

Kooperationsvertrag besteht für gemeindeübergreifende KKR / KG / aeKG mit Gemeinde(n):
(Nichtzutreffendes ist zu streichen)

A.) Organisatorische Maßnahmen:

Öffnungszeiten (5 17): Montag bis Donnerstag: von ...7:00 bis: 17:00

Freitag: von ...7100 bis: 17:00 .....................

Öffnungszeit der Einrichtung: 50 ....... Wochenstunden

Anzahl der eingeschriebenen Kinder (Stichtag 1. Jänner 2016): ...20 ........... Kinder

Anzahl der Kindergruppen (Stichtag 1. Jänner 2016): Gruppen: 1... davon alterserw.t 1.

Gemischtsprachig geführte Kinderbetreuungseinrichtung (5 7): 0 Ja /x Nein

Bei Führung einer Hortgruppe: 12 Monate 0 11 Monate 0 10 Monate 0

B.) Personal:

GFGEEÜ15 Bewilligte Plätze: 25 Alterserweiterte Gruppe": x Ja I 0 Nein

Anzahl lntegrationskinder: 2.... Integration im Ausmaß von ...20 Wochenstunden

Lernbezogene Stunden durch eine Lehrkraft? Anzahl pro Woche: . ..

(nur bei alterserwe;terten Gruppen und Harte)

Gruppenöffnungszeit: . . . 50. . .
Wochenstunden

Mittagessen an .5 Tagen — anw. Personal 1Kopcsandy + 2. Bauer...(u andere)
(Es mussen 2 Betrauungsgersonenpro max 25 Kinder beim Mittagessen anwesend sein Bitte namentlich einführen/)



‘ l

Personal in der Gruppe
Kennze:chnen mit Gesamtanzahl Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahlder

Gruppe_nführeriin
=

G_F
der kinder in kinder am Kinder beim Kinder am Kinder aus

Zusätzliche Pädagog/m = P der Gruppe. Vormittag: Mittagessen: Nachmittag: anderen bgld.
Integrattonspadagoghn =

| Gemeinden
Helfer/in = H

‘ 2

Kopcsandy Sonja GF 20 .. 20 9 ........ 9 . .

Bauer Katharina | davon 2 davon 1
davon ..1. davon . 1

Heindl Ulla P 0.3 Jahre 045 Jahre 025 Jahre 025 Jahre

-Eitler Sonja H
U 1

davon davon. avon __
... .

„ ..
W5|ß Anna H gimer 2_5,3 Jam 254 Jahre 2,5-3 Jahre

davon „15 davon ...8 .. davon .. .B
3-6 Jahre 3-6 Jahre 346 Jahre

Idavon .. . davon .

Schüler Schüler

‚„. g-; ‘“
v,.vjr . . .

9 5
‚"Geearnlanzahlßde Kinder unter

21 21
'

9 5
Berücksichtigung der_!‚S-_tach-i

‘

z?ll":'““l‘° !!ldllhlilljwiitGliiiff
. ...........

(' Kinder die 1 '/-fach zählen: im Kindergarten Kinder unter 3 Jahren, in alterserweiterten Gruppen Kindervon 1,5-3 Jahren und Schu/er)

Grü”égE2r' Bewilligte Plätze: ...... Alterserweiterte Gruppe*: 0 Ja I 0 Nein

Anzahl Integrationskinder: Integration im Ausmaß von Wochenstunden

Lernbezogene Stunden durch eine Lehrkraft? Anzahl pro Woche: .. ..

(nur bei alterserweite/ten Gruppen und Horte}

Gruppenöffnungszeit: ...... Wochenstunden

Mittagessen an Tagen — anw. Personal 1. .......................... + 2. ..........................
(Esmüssen 2 Betreuungsgersonenpro max. 25 Kinder beim Mittagessen anwesend sein. Bitte namentlich anführen!)

Personal in der Gruppe
kennzeichnen mlt.‘ Gesamtanzahl Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der

Gruppe_nführerlin
=

GF der Kinder in Kinder am Kinder beim Kinder am Kinder aus

Zusätzliche Pädagog/m = P der Gruppe. Vormittag: Mittagessen: Nachmittag: anderen bgld.
Integrationspädagog/m=

1
Gemeinden

Helfer/in = H

davon . __ davon davon davon ......
0-3 Jahre 0-2_5 Jahre 0-2.5 Jahre 0-2,5 Jahre

davon ___
_

davon davon

giiiiiier
" "

2.5-3 Jahre 2,53 Jahre am Jahre

davon .. davon _______ davon __

3'5 Jahre 3-6 Jahre 3-6 Jahre

davon „ davon
Schüler ;chüler

und „. ‘

{' Kinder die 1 'A-fach zählen: im Kindergarten Kinderunter3 Jahren, in alterserweiterten Gruppen Kinder von 1 5-3 Jahren und Schuler)

Gi'flp”éé3i Bewilligte Plätze: ...... Alterserweiterte Gruppe": 0 Ja I 0 Nein

Anzahl Integrationskinder: ..... Integration im Ausmaß von ...... Wochenstunden

Lernbezogene Stunden durch eine Lehrkraft? Anzahl pro Woche:
(nur bei altersenn/eitertenGruppen und Hoffe)

Gruppenöffnungszeit: ...... Wochenstunden



Mittagessen an .Tagen — anw. Personal 1. .......................... + 2
(Es müssen 2 Betreuungsgersonen pro max 25 Kinder beim Mittagessen anwesend sein Bitte namentlich arifuhieriU

I

Personal in der Gruppe
kennzeichnen mit Gesamtanzahl Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anlahlder
iGruppe_nrührer/in

=
G_F

der kinder in kinder am kinder beim kinder am Kmder aus

Zusatzliche Padagog/m = P der Gruppe Vormittag: Mittagessen: Nachmittag: anderen bgld
-Integrationspadagog/in =

i
_

Gemernden
Helfer/in = H

davon davon davon ., davon

0.3 Jahre g_2_5 Jahre 0-2,5 Jahre 02.5 Jahre

davon davon ........ davon .. ..

%2h3Ter
" '

25.3 „m am Jahre 2.5-3 Jahre

davon ‚ - davon „ ‚. davon „ .. .

3—5 Jahre 36 Jahre 3-6 Jahre

davon ....... davon ..

Schüler Schuler

“Gesamtanzahlder Klnderunter
Berücksichtlguhg der 1

5_—fac

zahlunu (KG und nltnrumrl(
(' Kinder die 1 %-fach zählen: im Kindergarten Kinder unter 3 Jahren in alterserweiterten Gruppen Kinder von 1 5—3 Jahren und Schüler)

Gruppe 41 Bewilligte Plätze: ...... Alterserweiterte Gruppe“: 0 Ja I 0 Nein

Anzahl Integrationskinder: Integration im Ausmaß von ...... Wochenstunden

Lernbezogene Stunden durch eine Lehrkraft? Anzahl pro Woche: ..

(nur bei alterserwerterten Gruppen und Harte}

Gruppenöffnungszeit: ...... Wochenstunden

Mittagessen an ..... Tagen — anw. Personal 1. .......................... + 2. ..........................
(Es müssen 2 Betreuungspersonenpro max. 25 Kinder beim Mittagessen anwesend sein. Bitte namentlrch anführeni)

Personal in der Gruppe
Kennzeichngn ‚mi; Gesamtanzahl Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der

Gruppe_nführeriin
=

GF der Kinder in Kinder am Kinder beim Kinder am Kmde" “5
ZUSäIZ“P” Pädag°9{”‘

: P der Gruppe Vormittag: Mittagessen: Nachmittag: anderen bgld.
lntegrationspädagog/rn=

| Gemeinden
Helfer/in = H

davon __ davon _____
davon ..... davon

0.3 Jahre 0_z_5 Jahre 0-2‚5 Jahre 0-2.5 Jahre

davon __ _

davon .. . davon .

gi‘g‘üTer 2 5. 3 „me 2.5-3 Jahre 2.5-3 Jahre

' davon davon ...... davon . .. ..
3*5 Jahre 3-5 Jahre 3-6 Jahre

davon davon . .. ..

Schuler Schuler

(' Kinder die 1 'A-faclr zählen: im Kindergarten Kinder unter 3 Jahren, in alterserweiterten Gruppen Kindervon 1.5-3 Jahren und Schuler)

0 Ja I 0 NeinGrüp‘9e 55 Bewilligte Plätze: ......

Anzahl Integrationskinder: .....

Alterserweiterte Gruppe*:

Integration im Ausmaß von

Lernbezogene Stunden durch eine Lehrkraft? Anzahl pro Woche:
(nur Der alterserwederten Gruppen und Horte)

Gruppenöffnungszeit: Wochenstunden

Wochenstunden



Mittagessen an ..... Tagen — anw. Personal 1. .......................... + 2. ..........................
(Es müssen 2 Beireuungspersonenpro max 25 Kinder beim Mittagessen anwesend sein Bitte namentlich anfdhrth

Personal in der Gruppe
1Kennzeicfmen ‚mi Gesamtanzahl Anzahl der _.Anzahl der Anzahl der Anzahl der

Gruope_niührerlin
=

GF der Kinder in Kinder am Kinder beim Kinder am Kmde' aus
Zusätzliche Pädagogiin = P der Gruppe Vormittag: Mittagessen; Nachmittag: anderen bglci
Integrationspädagog/m:

| Gemeinden
Helfer/in = H

_.

dar/„„
_

davon
_

davon .. . davon . .

0.3 Jahre 0_2_5 Jahre 0-2‚5 Jahre 0-2.5 Jahre

_

davon _____ davon . davon ..
* äih?i?er

'

2_5_3 Jahre 2.5-3 Jahre 2.5-3 Jahre

davon . . davon davon . .

3-5 Jahre 3-6 Jahre 3-6 Jahre

davon ...... davon
Schuler Schüler

.

'Gesamtznählder ionder‘uriinr
'Berückslchtlgung der__1‚Hach-';
_Zählung (In KG und alt-rund .

(' Kinder die 1 %.fach zählen: im Kindergarten Kinder unter II Jahren. in alterserweiterten Gruppen Kinder von 1.5—3 Jahren und Schiller)

Gruppe 63 Bewilligte Plätze: ...... Alterserweiterte Gruppe*: 0 Ja I 0 Nein

. WochenstundenAnzahl Integrationskinder: Integration im Ausmaß von

Lernbezogene Stunden durch eine Lehrkraft? Anzahl pro Woche: „
(nur bei alterserweiteft€ri Gruppen und Horte)

Gruppenöffnungszeit: Wochenstunden

Mittagessen an Tagen — anw. Personal 1. .......................... + 2. ..
(Esmüssen 2 Betreuungsgersonenpro max. 25 Kinder beim Mittagessen anwesend sein. Bitte namentlich an uhren.)

Personal in der Gruppe
Kennzeichnen mit: Gesamtanzahl Anzahl der Anzahl der Anzahl der A_nzahlder

Grunpe_nführeriin
=

GF der Kinder in Kinder am Kinder beim Kinder am K‘"der aus

Zusatzlrche Padagoglm
= P der Gruppe; Vormittag: Mittagessen: Nachmittag: anderen bgld.

lntegrationspädagog/in= I Gemeinden
Helfer/in = H

davon . . davon ....... davon .. davon
0.3 Jahre 0_2_5 Jahre 0-2.5 Jahre 0—2.5 Jahre

davon __
davon davon .. .

gif_’_?y
'

2_5_3Jahre 2.5-3 Jahre 2.5-3 Jahre

davon
.

.. davon davon ..
.

3-6 Jahre 3-6 Jahre 3-6 Jahre

davon .. davon
Schüler Schuler

C.) Zukünftige Entwicklung :

Unter Berücksichtigungder örtlichen Gegebenheiten wird daher folgendes festgestellt:
’ Geschätzte Entwicklun

:

Stand 2012
oder VZ 2001 2016 2017 2018 2019

924 930 935 940Einwohner
Geburten



Anzahl der Haushalte
)

390
i

393
i

395 i 400
i

400
Anzahl der Beschäftigten in der ‘

Kinderbetreuun seinrichtun

Tagesmütter in der Gemeinde: ....... 0...
Anzahl der Kinder die von einer Tagesmutter betreut werden: .........

1) Zusätzlicher Ausbau (wo, wann, für welchen Bedarf?)

2) Erweiterung der Angebote: (wo, wie?)

3) Einbindung der privaten Rechtsträger (wie erfolgt. welche zukünftigenAuswirkungen?)

4) Wenn der Bedarf nicht selbst abgedeckt werden kann, mit welchen Gemeinden werden
welche gemeindeübergreifenden Maßnahmen vereinbart?

5) Für welche Gemeinde werden im Rahmen von gemeindeübergreifenden Maßnahmen
zusätzliche Betreuungsplätze angeboten und welche?

D.) Schlussfolgerung:

E. Bedarfserhebun emäß SB ld.KBBG 2009

A e
_

c
)

D E F G

Anzahl der davon besuchen
d "nd in %Jahr- Alter Kinder, die vom derzeit eine

35
s'

t' { Zwischen-
gänge: (Jahre) 01.09. bis 31.08. Kinderbetreuungsei roze_n

' ‘” summe
. . (Summe - D/C) E

geboren Slnd: nrlchtung:
&

2016 - lfd. 0 0 1)
2015/2014 1 7

_ 1)
2014/2013 2 2 2 100 1)
2013/2012 3 7 5 70 2)
2012/2011 4 5 5 100 3)
2011/2010 5 7 7 100 3)
2010/2009 6 4 2 50 3)
2009/2008 7 11

. 4)
2008/2007 8 7 4)
2007/2006 9 6 4)
2006/2005 10 9 4)
2005/2004 11 8 5)
2004/2003 12 5 5)
2003/2002 13 9 5)
2002/2001 14

Y 9 5)
Summe: i



Anmerkungen:
1) Kinder von 0—2

Kinder in :

KKR, alterserw. GR

2) Kinder von 2-3 KKR, KG, altersen1v. GR

3) Kinder von 3-6 KG, alterserw. GR

4) Kinder von 6-10 Volksschulkinder

5) Kinder von 10—14 weitere schulpflichtige Kinder

vorhandene
Geschätzter Bedarf Plätze 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Kinderkrippenpiätze:

Kindergartenplälze: 25 25 25 25

Altersen1v.Kindergartenplätze: I

Hortplätze: �

lntegrationsplätze:

Heilpädagogische Plätze:

SUMME: 25 25 25 25

vorhandene geschätzter
..

_ Kinderbetreuungs- Kinderbe- Bedarf kann
Rechtstrager. '

einrichtung: treuungsplä daher abgedeckt Anmerkung
tze gesamt: werden:

_

Gemeinde Kinderkrippe ja/nein

Alterserweiterte
Gemeinde Kindergruppe ja/nein

Gemeinde Kindergarten ja/nein

Gemeinde Hort ja/nein

Privat Kinderkrippe ja/nein

Privat Kindergarten ja/nein

Alterserweiterte
Privat Kindergruppe 25 ja

Privat
) Hort ja/nein

F.) Allgemein (nur für öffentliche Rechtsträger):
Bei der Erstellung dieses Entwicklungskonzeptes und der Bedarfserhebung sind folgende
private Rechtsträger eingebunden worden:

Die Feststellung dieser privaten Rechtsträger decken sich mit dem
Entwicklungskonzeptes oder widersprechen sich in folgenden Punkten

Inhalt dieses

Die Gemeinde bestätigt, als Rechtsträger gemäß 5 31 allen Voraussetzungen des Bgld. KBBG
2009 zu entsprechen.
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.



Bankverbindung: RaiffeisenbezirksbankGüssing

IBAN: AT813302700000212225

BIC: RLBBATZEOZ7
BLZ: 33027 Kontonummer: 212.225

Eisenstadt. am ...............................
Ort und Datum

.
Stampiglie und Unterschrift

des Rechtsträgers

Beilage:
Ein Farbausdruck der aktuell gültigen Gruppen-Stundenpläne aus dem webKlGA

-Kindergartenverwaltungsprogramm ist unbedingt beizulegen!

Erläuterungen:

Fürjede Kinderbetreuungseinrichtung ist ein eigenes Entwicklungskonzept, Bedarfserhebung und Antrag

unter Anschluss eines aktuellen Stundenplanes (Farbausdruck webKlGA) bis spätestens 15.

Februarjeden Jahres vorzulegen.
Bei mehreren Kinderbetreuungseinrichtungen in einer Gemeinde sind die Punkte C.), D.) und E.) nur

einmal auszufüllen.
Bei privaten Rechtsträgern ist diejewerlige Gemeinde bei den Punkten C.). D ) und E.) einzubeuehen.
Das Formular kann an die jeweilige Gemeinde angepasst werden, weitere Anmerkungen können
eingefügtwerden.
Bei Änderungen die finanzielle Auswirkungen auf das Gemeindebudget haben, ist das

Entwicklungskonzept, Bedarfserhebung und Antrag vom Gemeinderat zu beschließen.


